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Bebauungsplan Nr. 15.WA.70 
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 2 

Inhalt 
1 PLANUNGSANLASS 3 

1.1 Ziel und Zweck der Planung/Grundzüge 3 

1.2 Geltungsbereich des Bebauungsplans 4 
1.3 Bisheriger und geplanter Verfahrensablauf 4 

2 PLANUNGSGRUNDLAGEN 6 

2.1 Planungsrechtliche Grundlagen und Vorgaben übergeordneter Planungen 6 

2.2 Angaben zum Bestand 8 
2.2.1 Städtebauliche Ausgangssituation und Umgebung 8 
2.2.2 Nutzung und Bebauung 9 
2.2.3 Soziale, verkehrliche und stadttechnische Infrastruktur 9 
2.2.4 Eigentumsverhältnisse 10 

3 PLANUNGSINHALTE 10 

3.1 Art der baulichen Nutzung 10 

3.2 Maß der baulichen Nutzung 11 

3.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten sind 11 

3.4 Hochwasserschutz, Gewässerschutz 12 
3.5 Spielanlagen 13 

3.6 Verkehrserschließung 13 

3.7 Technische Infrastruktur 14 
3.7.1 Wasserversorgung 15 
3.7.2 Löschwasser/ Brandschutz 15 
3.7.3 Abwasserableitung 15 
3.7.4 Elektroenergieversorgung 19 
3.7.5 Straßenbeleuchtung, Informationskabel 19 
3.7.6 Fernwärme- und Erdgasversorgung 20 
3.7.7 Anlagen der Telekommunikation 20 
3.7.8 Müllentsorgung/ Abfallwirtschaft 20 

3.8 Artenschutz 21 
3.9 Grünordnung 22 

3.9.1 Anpflanzungen 22 

3.9.2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 23 

3.10 Immissionsschutz 24 
3.11 Übernahme von Rechtsvorschriften 25 

3.11.1 Örtliche Bauvorschriften/Gestaltung 25 
4 WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 26 

5 SCHWERPUNKTE DER ABWÄGUNG 27 

6 FLÄCHENBILANZ 27 

7 SICHERUNG DER PLANDURCHFÜHRUNG 27 

7.1 Bodenordnende Maßnahmen 27 

7.2 Verträge 28 
8 DURCHFÜHRUNGSRELEVANTE HINWEISE 28 

 



 3 

1 PLANUNGSANLASS 
 
1.1 Ziel und Zweck der Planung/Grundzüge 
 
Das Plangebiet liegt im Rostocker Stadtteil Gehlsdorf. Es ist über die Drostenstraße und in 
der Folge über die Gehlsheimer Straße an das städtische Verkehrsnetz angebunden. 
Im zentralen Bereich (Flurstücke 185/8 und 185/9) befanden sich die baulichen Reste der 
ehemaligen Gärtnerei Aderhold. 
Die Nutzung ist seit vielen Jahren aufgegeben. In der Folge hat sich ein städtebaulicher 
Missstand entwickelt. 
 
Grundsätzliche Entscheidungskriterien zur Aufstellung dieses Bebauungsplans der Hanse- 
und Universitätsstadt Rostock waren städtebauliche, stadtgestalterische und wohnungspoliti-
sche Überlegungen. 
Sie haben die Hansestadt Rostock dazu bewogen, die seit langer Zeit für eine bauliche Nut-
zung vorgesehene Fläche, im Rahmen eines Bebauungsplans zu ordnen und einer bauli-
chen Nutzung für Wohnzwecke zuzuführen. 
Der Flächennutzungsplan bereitet die weiträumigen Entscheidungskriterien dafür grundsätz-
lich vor und sieht eine solche Nutzung unter Wahrung der natürlichen Gegebenheiten für 
diese Fläche vor.  
Ausschlaggebend für den vorgesehenen Wohnungsbau an diesem Standort ist hierbei der 
eigene hohe Wohnraumbedarf der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. 
Neben der bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbauland zur Deckung 
des dringenden Wohnbedarfs ist es notwendig, attraktive Wohngebiete in der Hanse- und 
Universitätsstadt anzubieten und damit die derzeitige dynamische Entwicklung der Wohnbe-
völkerung zu begleiten. Damit wird die Hanse- und Universitätsstadt Rostock auch ihrer Ver-
antwortung als Oberzentrum im Stadt-Umland-Raum gerecht. 
  
Dabei wird in Gehlsdorf als einem der ältesten Siedlungsgebiete im Bereich der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock (bereits 1285 wird das heutige Gehlsdorf urkundlich erwähnt) ein 
weiterer attraktiver Wohnungsbaustandort entwickelt, der die positive Bevölkerungsentwick-
lung unterstützen kann. 
 
Der Stadtteil Gehlsdorf hat einen wichtigen Beitrag bei der Erhaltung, Umstrukturierung und 
Ansiedlung von Arbeitsplätzen auch im produzierenden Bereich geleistet. Im Interesse einer 
ausgewogenen Siedlungsstruktur ist nun die entsprechende weitere Bereitstellung von 
Wohnbauflächen notwendig. 
 
Die Wahl des Standortes "Eulenflucht" ergab sich auch aus dem Bestreben, die ohnehin 
notwendige Beseitigung eines städtebaulichen Missstandes mit privaten Initiativen für einen 
neuen Wohnstandort zu verbinden. 
Damit wird es in einem der ältesten Stadtteile Rostocks möglich, zunehmend die Annehm-
lichkeiten des großzügigen Wohnens inmitten eines landschaftlichen und grüngeprägten Um-
feldes mit den Vorteilen des Lebens in einer modernen Großstadt zu vereinen. 
 
Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, ursprünglich gärtnerisch bewirtschaftete und nunmehr 
ungenutzte Flächen einer sinnvollen baulichen Nutzung zuzuführen, die städtebauliche 
Struktur innerörtlich abzurunden und den Übergang zu den angrenzenden Freiräumen, in 
denen die Elemente des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes dominieren, zu ordnen 
und abzuschließen. 
 
Dabei wird die Innenentwicklung im Sinne des § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innen-
entwicklung) durch die Wiedernutzbarmachung von Flächen und deren Nachverdichtung be-
fördert. 
Die Grundzüge der Planung bestehen im vorliegenden Fall in der Festsetzung allgemeiner 
Wohngebiete unter Anpassung an die vorhandenen Gegebenheiten bezüglich des Maßes 
der baulichen Nutzung zur Deckung des dringenden Wohnbedarfs der Hanse- und Universi-
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tätsstadt Rostock an diesem Standort und der Sicherung der öffentlichen Erschließung über 
die Drostenstraße bei Berücksichtigung der naturräumlichen Bedingungen. 
 
 

1.2 Geltungsbereich des Bebauungsplans 
 

Das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 15.WA.70 für das Wohngebiet “Eulenflucht“ befindet 
sich im zentralen Bereich des Stadtteils Gehlsdorf. 
Der räumliche Geltungsbereich wird örtlich begrenzt 
 

im Nordosten: durch den Entwässerungsgraben, 
im Südosten: durch die Bebauung an der Gehlsheimer Straße, 
im Südwesten: durch die Bebauung an der Drostenstraße und 
im Nordwesten:  durch die nordwestlichen Grenzen der Flurstücke 185/8 und 185/9 bis zur  
 Höhe der Hausnummer 17 Drostenstraße (Flurstücke 199/1 und 199/2). 
 

Er umfasst die Flurstücke 185/8 (teilweise), 185/9 (teilweise), 186/15, 186/16, 191/2, 192/2 
und 207/2 (teilweise) der Flur 1, Gemarkung Gehlsdorf. 
Bestehende bebaute und zu Wohnzwecken genutzte Grundstücke werden von der Planung 
nicht erfasst. 
Die Gesamtfläche des Plangebietes beträgt ca. 2 ha. 
 

Als Kartengrundlage dient der Lage- und Höhenplan des Vermessungsbüros Lorenz, Ver-
messungs- und Kartenwesen, öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin aus Rostock mit 
Stand vom 29. November 2016 auf der Grundlage der ALK der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock.  
 
 

1.3 Bisheriger und geplanter Verfahrensablauf 
 

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan wurde durch die Bürgerschaft 08.11.2017 
gefasst. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgt im “Städti-
schen Anzeiger“ - Amtsblatt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock am 13.12.2017 und 
im Internet. 
 

Anstelle der frühzeitigen Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde gemäß  
§ 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung im Rahmen einer öffentlichen Ortsbei-
ratssitzung am 24.10.2017 unterrichtet. Dabei bestand auch Gelegenheit, sich zur Planung 
zu äußern. 
 
Die Satzung über den Bebauungsplan wurde 2018 durch die Bürgerschaft beschlossen 
(2018/BV/3910). Eine Inkraftsetzung erfolgte nicht. 
Auf Grund erforderlicher inhaltlich rechtlicher Korrekturen hat die Bürgerschaft am 
21.04.2021 die Aufhebung des Satzungsbeschlusses beschlossen. 
 
 

Die Bürgerschaft hat am 21.04.2021 den Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung er-
neut beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 
 

Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Ausle-
gungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, und 
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Be-
bauungsplan unberücksichtigt bleiben können, durch Abdruck im ”Städtischen Anzeiger” - 
Amtsblatt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - am 08.05.2021 und im Internet ortsüb-
lich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung wurde da-
rauf hingewiesen, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird. 
Die Entwürfe des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B) mit den örtlichen Bauvorschriften, sowie der Begründung haben in der Zeit vom 
17.05.2021 bis zum 25.06.2021 während der Dienst- und Öffnungszeiten gemäß § 13a Abs. 
2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die Un-
terlagen konnten auch im Internet eingesehen werden. 
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Von den von der Planung berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
wurde die Stellungnahme zum Entwurf mit Schreiben vom 00.00.2021 eingeholt. 
 
 

Mit der BauGB-Novelle durch das Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die 
Innenentwicklung der Städte vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316) wurde zum 1. Janu-
ar 2007 in Anlehnung an die Regelungen über die vereinfachte Änderung eines Bauleitplans 
nach § 13 BauGB ein "beschleunigtes“ Verfahren eingeführt. Mit dem § 13a BauGB steht un-
ter bestimmten Voraussetzungen ein Instrument der städtebaulichen Planung zur Verfügung, 
das rechtspolitisch das Ziel verfolgt, die Begünstigung einer Entwicklung des Stadtgebiets 
nach “innen“, zu befördern. Mit dem beschleunigten Verfahren wird eine deutliche Erleichte-
rung der Innenentwicklung gegenüber der Außenentwicklung ermöglicht, insbesondere durch 
eine Begünstigung hinsichtlich des Umgangs mit der Umweltprüfung und der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung.  
 

Mit der Planung wird die Wiedernutzbarmachung bzw. Nachverdichtung von Flächen im Sin-
ne der Innenentwicklung angestrebt.  
 

Voraussetzung zur Anwendung des beschleunigten Verfahrens für einen Bebauungsplan der 
Innenentwicklung ist u.a. dass in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 
der BauNVO oder eine Größe der Grundfläche von weniger als 20.000 m² festgesetzt wird., 
Keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung o-
der nach Landesrecht unterliegen und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 
1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter bestehen.  
 

- Mit der vorliegenden Planung werden keine Vorhaben vorbereitet, die eine Grundfläche 
von mehr als 20.000 m² überschreiten. Dieser Wert wird allein durch die Größe des Be-
bauungsplangebiets und die zulässige Grundflächenzahl weit unterschritten und erreicht 
etwa 4500 m². 

  

- Es werden im Rahmen von allgemeinen Wohngebieten keine Zulässigkeiten von Vorha-
ben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unter-
liegen. 

  

- Der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind keine Natura 2000-Gebiete im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes im vorliegenden Raum bekannt. Auch ist nicht erkennbar, 
dass Erhaltungsziele oder der Schutzzweck nicht direkt betroffener Gebiete beeinträchtigt 
würden. 

 

Somit liegen hier die grundsätzlichen Voraussetzungen zur Anwendung des beschleunigten 
Verfahrens nach § 13a BauGB vor. Gemäß § 13a Abs. 2 BauGB sind im beschleunigten Ver-
fahren die Vorschriften nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB (vereinfachtes Verfahren) ent-
sprechend anzuwenden. 
 
- Die Bürgerschaft beschloss den Entwurf des Bebauungsplans nach den seinerzeit vorlie-

genden Erkenntnissen und bestimmte ihn zur öffentlichen Auslegung. 
  

- Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Pla-
nung erfolgte im Rahmen einer öffentlichen Ortsbeiratssitzung. Dabei bestand auch Ge-
legenheit, sich zur Planung zu äußern.  

  

-  Zur Beteiligung der Öffentlichkeit wurde gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB eine öffentliche Auslegung des Entwurfs für die Dauer ei-
nes Monats durchgeführt. Dies wurde durch Abdruck im Städtischen Anzeiger ortsüblich 
bekannt gemacht.  

  

-  Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und § 4 Abs. 2 BauGB holte die 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden 
kann, zum Entwurf ein.  
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- Die Abstimmung mit den benachbarten Gemeinden (§ 2 Abs. 2 BauGB) sowie die Anpas-
sung an die Ziele der Raumordnung (§ 1 Abs. 4 BauGB) erfolgten parallel zur Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange.  

  

- Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a 
BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 
Abs. 4 BauGB wurde abgesehen. § 4c BauGB (Monitoring) ist nicht anzuwenden (§ 13a 
Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB).  

  
 
 

- Aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans sind keine Eingriffe zu erwarten bzw. gel-
ten sie gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor 
der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Auch wenn die Eingriffsregelung 
nicht zum Tragen kommt (§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB), sollen die natur- und artenschutz-
rechtlichen Aspekte angemessen Berücksichtigung finden. Insbesondere die Belange des 
gesetzlichen Artenschutzes wurden durch ein entsprechendes Gutachten ermittelt und 
durch Festsetzungen im Bebauungsplan berücksichtigt. 

  

- Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen insbesondere 
auch die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. 
Aufgrund der Nähe des Plangebietes zur südöstlich angrenzenden Gehlsheimer Straße 
waren Untersuchungen zum Immissionsschutz erforderlich. Es ergaben sich allerdings 
keine Notwendigkeiten um immissionsschutzrechtliche Festsetzungen im Entwurf des 
Bebauungsplans zu treffen. 

  

- Der Flächennutzungsplan der Hanse- und Universitätsstadt Rostock stellt die betroffenen 
Grundstücke überwiegend als Bestandteil einer Wohnbaufläche (W.15.1) dar. Geringe 
Teile der von der Planung erfassten Fläche werden als Bestandteil der naturnahe Grün-
fläche 15.6 dargestellt. 
Im beschleunigten Verfahren kann gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ein Bebauungsplan, 
der von den Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, 
bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist. Die geordnete städtebauliche 
Entwicklung des Stadtgebiets wird durch die Planung nicht beeinträchtigt.  
Der Flächennutzungsplan wurde im Wege der Berichtigung geringfügig angepasst (§ 13a 
Abs. 2 Nr. 2, 3. Halbsatz BauGB), bzw. bei der Neuaufstellung entsprechend gefasst. 

 

Die entsprechenden Besonderheiten bei den Bekanntmachungen wurden beachtet.  
 
 
2 PLANUNGSGRUNDLAGEN 
 
2.1 Planungsrechtliche Grundlagen und Vorgaben übergeordneter Planungen 
 
Grundlagen des Bebauungsplanes sind: 
 
- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 

(BGBl. I S. 3634),  
 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 21. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3786, 
 

- Planzeichenverordnung (-PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I, S. 1063), 
 

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228). 
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Verbindliche Vorgaben übergeordneter Planungen sind: 
 
Ziele der Raumordnung 
Das aktuelle Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) 
trat am 9. Juni 2016 in Kraft. Es enthält die Ziele und Grundsätze der Raumordnung und 
Landesplanung, die das ganze Land einschließlich des Küstenmeers betreffen. 
Danach soll die Neuausweisung von Siedlungs- und Verkehrsflächen landesweit reduziert 
werden. 
Die Wohnbauflächenentwicklung ist unter Berücksichtigung einer flächensparenden Bauwei-
se auf die Zentralen Orte zu konzentrieren.  
Konzepte zur Nachverdichtung, Rückbaumaßnahmen und flächensparende Siedlungs-, Bau- 
und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der Ortsspezifik der Kommunen die 
Grundlage für die künftige Siedlungsentwicklung bilden.  
In den Kommunen sind die Innenentwicklungspotenziale sowie Möglichkeiten der Nachver-
dichtung vorrangig zu nutzen. 
Die Zersiedlung der Landschaft, die bandartige Entwicklung der Siedlungsstruktur sowie die 
Verfestigung von Siedlungssplittern sind zu vermeiden. 
Die vorrangige Nutzung der Innenentwicklungspotenziale in den Kommunen fördert eine 
kompakte Siedlungsentwicklung, vermeidet Verkehr, schont die Umwelt und lastet vorhan-
dene technische Infrastruktureinrichtungen sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge in der 
Regel besser aus. 
 
Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock vom Au-
gust 2011 sieht das Bebauungsplangebiet innerhalb des Oberzentrums Rostock als Be-
standteil eines Tourismusschwerpunktraumes vor. Gemäß Punkt 3.1.3 G(2) des RREP MMR 
sollen in Tourismusschwerpunkträumen an der Außenküste, die bereits intensiv touristisch 
genutzt werden (dazu zählt auch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock) schwerpunkt-
mäßig Maßnahmen der qualitativen Verbesserung des touristischen Angebotes und der Sai-
sonverlängerung durchgeführt werden.  
Dies ist bei der Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen und 
Vorhaben, auch der des Tourismus selbst, besonders zu berücksichtigen.  
Spezielle Regelungen für die von der Planung erfassten Flächen werden durch die Raum-
ordnung jedoch nicht getroffen. 
Zur Siedlungsentwicklung wird auf die gewachsenen Siedlungsstrukturen und deren Weiter-
entwicklung orientiert. 
Die Nutzung vorhandener Infrastrukturen und die Förderung der Innen- vor der Außenent-
wicklung, Programmsatz Z 4.1 (3), sowie die Konzentration der Siedlungsentwicklung auf die 
zentralen Orte sind Kernaussagen des Programms.  
Gleichzeitig besteht auch Übereinstimmung mit den Leitlinien zur Siedlungsentwicklung 
Wohnen des Entwicklungsrahmens Stadt-Umland-Raum Rostock (Arbeitskreis “Stadt-
Umland-Raum Rostock“, November 2011), wonach vorrangig die Wohnflächenentwicklung in 
der Kernstadt zu sichern ist. 
Diesen Zielen der Raumordnung wird der vorliegende Bebauungsplan gerecht. 
 
Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 02.12.2009, stellt für den Geltungsbereich des Bebauungsplans 
teilweise Wohnbaufläche (W.15.1) im Süden, Südosten und Südwesten und teilweise als na-
turnahe Grünfläche 15.6 im Nordwesten dar. 
Damit wäre der Bebauungsplan mit der geplanten Festsetzung eines allgemeinen Wohnge-
bietes derzeit nur teilweise gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwi-
ckelt.  
Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Gemäß § 13a Abs. 
2 Nr. 2 BauGB wird der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung angepasst, bzw. 
bei der Neuaufstellung entsprechend gefasst. 
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Unverbindliche Vorgaben übergeordneter Planungen sind: 
 

Landschaftsplan (§ 1 Abs. 6 Nr. 7g BauGB) 
Die von der Bürgerschaft am 14.05.2014 als Leitlinie und Zielorientierung für die Entwicklung 
von Natur und Landschaft in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock beschlossene Erste 
Aktualisierung des Landschaftsplans der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2013 stellt 
die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege und die Erfordernisse und Maßnah-
men zur Verwirklichung dieser Ziele flächendeckend für das Gebiet der Hanse- und Universi-
tätsstadt Rostock dar und begründet diese.  
„Die Inhalte des aktualisierten Landschaftsplans sollen im Rahmen der Bauleitplanung 
nachweislich und nachvollziehbar in die Abwägung einbezogen werden. Sie können als Dar-
stellung oder Festsetzungen in die Bauleitpläne aufgenommen werden.  
 

Die dargestellten Entwicklungsziele für Natur und Landeschaft sowie Erholungsvorsorge die-
nen als Rahmenvorgabe für alle Fachplanungen einschließlich der Landschaftspflegerischen 
Begleitpläne und aller städtebaulichen Rahmenplanungen auf dem Gebiet der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock. Sie sind insbesondere für die Beurteilung der Umweltverträglich-
keit heranzuziehen.“ (aus dem Beschluss über die Erste Aktualisierung des Landschafts-
plans der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2013 vom 14.05.2014).  
 

Die Zielkonzeption der Ersten Aktualisierung des Landschaftsplans sieht für das Plangebiet 
Wohnbauflächen und teilweise naturnahe Grünflächen im Norden vor.  
 

Beachtliche Verfahren sind für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans nicht 
bekannt. 
 
 

2.2 Angaben zum Bestand 
 

2.2.1 Städtebauliche Ausgangssituation und Umgebung 
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst ein Areal von ca. 18.832 m² welches vom 
Entwässerungsgraben im Nordosten, der Bebauung an der Gehlsheimer Straße im Südos-
ten, der Bebauung an der Drostenstraße im Südwesten und den nordwestlichen Grenzen der 
Flurstücke 185/8, 185/9 und 207/2 bis zur Höhe der Hausnummer 17 Drostenstraße (Flur-
stücke 199/1 und 199/2) im Nordwesten, begrenzt wird. 
 

Der Raum Gehlsdorf-Langenort wird derzeit durch den zweispurigen Straßenzug Gehlshei-
mer Straße - Fährstraße - Pressentin Straße erschlossen. 
Das Wohngebiet bindet über die bestehende Drostenstraße bedarfsgerecht an die Gehls-
heimer Straße an und ist somit an das städtische Straßenverkehrssystem ausreichend an-
geschlossen. 
Gefährdungen des Gebiets aus möglichem Hochwasser im Bereich der Unterwarnow beste-
hen aufgrund der durchschnittlichen Höhenlage nicht. Hinsichtlich der sonstigen hydrologi-
schen Gegebenheiten ist das Hydrologische Gutachten (WASTRA-Plan 2017, Ergänzung v. 
2020) zu beachten. 
Dabei ist auch die Gefährdung durch Binnenhochwasser zu berücksichtigen. 
Im Bereich des Bebauungsplans stehen insbesondere im westlichen Teil Böden an, die eine 
hohe Schutzwürdigkeit aufweisen (Humusgleye). 
Aufgrund der intensiven gärtnerischen Vornutzung, des vorhandenen dringenden Wohnbe-
darfs und der notwendigen wirtschaftlichen Ausnutzung der begrenzten Flächen, wird deren 
bauliche Nutzung in dem geringen Maße vorgesehen. 
 

Das Bebauungsplangebiet wird in südöstlicher und südwestlicher Richtung durch die vor-
handene durchweg zweigeschossige Bebauung mit großen Geschosshöhen in der für den 
Stadtteil Gehlsdorf typischen und prägenden lockeren Villenform begrenzt. Diese vorhande-
ne Bebauungsstruktur sichert eine hohe Wohnqualität und prägt entscheidend die städtebau-
liche Eigenart dieses Ortsteils. Im Einfahrtsbereich an der Drostenstraße befinden sich beid-
seitig zwei Neubauten mit mehreren Vollgeschossen.  
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Westlich angrenzend befindet sich eine private Fläche mit parkartigem Baumbestand und 
Kleingewässer. 
 
2.2.2 Nutzung und Bebauung  
 

Neben der prägenden umgebenden villenartigen Bebauung und einem einzelnen Wohnge-
bäude in der Tiefe des Gebiets sind innerhalb des Bebauungsplangebiets nur die baulichen 
Reste der ehemaligen Gärtnerei vorhanden. 
Die überplanten Grundstücke sind überwiegend frei von Baumbewuchs. Lediglich im Norden 
befindet sich Großgrünbestand im Zuge des Entwässerungsgrabens. 
Das sonstige Gebiet ist unbebaut und macht einen verwahrlosten Eindruck. 
Der anzutreffende durchschnittliche Versiegelungsgrad von ca. 47 % im Ortsteil sichert eine 
gute Versorgung mit Wohngrün. 
Im angrenzenden Gebiet selbst ist eine Grundflächenzahl von ca. 0,3 anzutreffen. 
 

Im Bereich der Gebäudereste der 'Gärtnerei Aderhold' bestehen nach einer Altlastenunter-
suchung gesicherte Erkenntnisse über erhöhte Konzentrationen von Schadstoffen (Schwer-
metalle und PAK). Die belasteten Flächen sind in der Planzeichnung gekennzeichnet. 
Einzelheiten und weitere Verwendungsmöglichkeiten können den durchführungsrelevanten 
Hinweisen der Untersuchungsergebnisse vom 25.11.1996 (AnalyTech GmbH) und 
27.07.2017 (H.S.W. Ing.-büro) entnommen werden. 
Schutzgebiete werden von der vorliegenden Planung nicht berührt. 
 
2.2.3 Soziale, verkehrliche und stadttechnische Infrastruktur 
  
Soziale Infrastruktur  
Die für ein Wohngebiet erforderliche soziale Infrastruktur, wie Einrichtungen der Bildung 
(Schulen), des Gesundheits- und Sozialwesen und der Kinderbetreuung (Spielplätze) sind im 
Wohngebiet Gehlsdorf als vorhanden zu betrachten. Eine Mitnutzung dieser Einrichtungen 
für die neuen Einwohner ist gegeben. 
Für das neue Wohngebiet stehen im Ortsteil Gehlsdorf eine kommunal getragene Grund-
schule, eine kommunal getragene Förderschule sowie eine Förderschule mit Grundschulteil 
in freier Trägerschaft mit den entsprechenden Schulsporteinrichtungen zur Verfügung. 
Die Beschulung für die zukünftigen Schülerinnen und Schüler durch die vorhandenen räumli-
chen Kapazitäten an den kommunal getragenen Einrichtungen im angrenzenden Wohnum-
feld kann sichergestellt werden. 
Eine gesonderte Jugendeinrichtung ist am Standort nicht notwendig. Es bedarf jedoch frei 
gestaltbarer öffentlicher Räume im Quartier, welche Jugendliche für ihre Belange und Inte-
ressen eigenständig nutzen und herrichten können. Auch für eine spezielle Begegnungsstät-
te ist kein Bedarf am Standort gegeben. 
Dieses Defizit ist im Rahmen des Stadtteils für alle Baugebiete im Zusammenhang auszu-
gleichen. 
Im Stadtteil existieren Lebensmitteleinzelhandelseinrichtungen, die die Versorgung der Be-
völkerung mit Waren des täglichen Bedarfes gewährleisten können.  
 

Verkehrliche Infrastruktur  
Im Bereich des B-Plan-Gebietes sind die Gehlsheimer Straße mit parallelen Geh- bzw. Geh- 
und Radwegen sowie die Drostenstraße mit parallelen Gehwegen vorhanden. Nahe der 
Kreuzung Gehlsheimer Straße / Drostenstraße liegen die ÖPNV-Haltestellen „Gehlsheimer 
Straße“, die regelmäßig von den Bussen der Rostocker Straßenbahn AG bedient werden 
und das Gebiet an das Rostocker ÖPNV-Netz anbinden.  
Die Belange des ruhenden Verkehrs werden derzeit gleichermaßen auf den Baugrundstü-
cken und im öffentlichen Raum (Fahrbahnen, Seitenstreifen oder Freiflächen der Baugrund-
stücke) abgedeckt. 
Bei dem Bebauungsplangebiet selbst handelt es sich um ein kaum erschlossenes Gebiet, für 
das durch Festsetzungen des Bebauungsplans die Sicherung der Erschließung vorbereitet 
werden soll. 
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Stadttechnische Infrastruktur  
Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei den Flächen im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes um innerörtliche Flächen handelt, kann davon ausgegangen werden, dass alle Medi-
en, die zur Sicherung der technischen Infrastruktur erforderlich werden, am Standort grund-
sätzlich vorhanden sind. Innerhalb des Gebiets ist allerdings eine völlig neue Infrastruktur zu 
errichten. Insbesondere die Abwasserableitung und -behandlung sind hier noch relativ un-
entwickelt und bedürfen größerer Investitionen. Dabei sind insbesondere die Ergebnisse des 
Hydrologischen Gutachtens (WASTRA-Plan 2017, Ergänzung 2020) zu berücksichtigen. 
 

Das Gebiet liegt innerhalb des Geltungsbereichs der Satzung über die öffentliche Versor-
gung mit Fernwärme in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. 
 
2.2.4 Eigentumsverhältnisse 
 
Die neu für eine bauliche Nutzung vorgesehenen Flächen befinden sich im Eigentum der 
WG Warnow. 
Die angrenzenden Wohngrundstücke und verbleibende Freiflächen sind ebenfalls weitge-
hend in Privateigentum. Die zur Anbindung vorgesehene Straßenverkehrsfläche befindet 
sich im Eigentum der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (Drostenstraße). Damit sind 
günstige Voraussetzungen hinsichtlich der Gewährleistung der Realisierung der angestreb-
ten Wohnnutzung gegeben.  
 
 
3 PLANUNGSINHALTE 
 
3.1 Art der baulichen Nutzung 
 
Die Baugebiete werden entsprechend der bestehenden und der vorgesehenen künftigen 
Nutzung als allgemeine Wohngebiete gemäß § 4 Baunutzungsverordnung festgesetzt. Für 
die allgemeinen Wohngebiete gilt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 und 3 
BauNVO folgendes:  
 

Allgemein  
zulässig sind:  

 
- Wohngebäude,  

 - die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und  
  Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe,  

 - Anlagen für kirchliche, kulturelle und sportliche Zwecke sowie Anlagen 
  für soziale und gesundheitliche Zwecke 

 

Ausnahmsweise 
zulässig sind:  

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes (außer Ferienwohnungen), 
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe (außer Ferienwohnungen), 
- Anlagen für Verwaltungen 

  

Die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen  
 - Gartenbaubetriebe und  
 - Tankstellen, 
 - Ferienwohnungen 

 

sind gemäß § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO nicht zulässig, da sie dem angestrebten Charakter 
des Wohngebietes widersprechen und sich aufgrund des durch sie hervorgerufenen Ver-
kehrsaufkommens störend auf die Wohnnutzung auswirken können.  
Die Ausstattung des Stadtteils mit Tankstellen ist ausreichend, so dass kein zusätzlicher Be-
darf erkennbar ist. Gartenbaubetriebe mit ihrem größeren Flächenverbrauch vereinbaren 
sich nicht mit dem Ziel der Sicherung der Grundstücke für den höherwertigen Wohnbedarf. 
Ferienwohnungen sind aufgrund der möglichen Störwirkung auf den hochwertigen Woh-
nungsbau und die Verkehrsbelastung im Gebiet unzulässig. 
Der Ausschluss von Ferienwohnungen erfolgte hinsichtlich des Ziels, den dringenden Bedarf 
an Wohnraum für die ortsansässige Bevölkerung zu decken. 
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Gemäß § 13 BauNVO sind in Baugebieten, auch in allgemeinen Wohngebieten, Räume für 
die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in 
ähnlicher Art ausüben, zulässig.  
 
3.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
Um die angestrebte Verdichtung des Stadtteils und der vorhandenen Bebauung zu errei-
chen, den Verbrauch von Boden zu reduzieren und eine optimale Ausnutzung der Grundstü-
cke zu ermöglichen, wird die Grundflächenzahl (GRZ) in den allgemeinen Wohngebieten auf  
0,35, im WA4 auf 0,4  festgesetzt. Damit wird das gemäß § 17 BauNVO höchst zulässige 
Maß der baulichen Nutzung nicht maximal ausgeschöpft.  
 

Die Möglichkeit, gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO die festgesetzte GRZ durch die Grundflächen 
von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauN-
VO und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 
lediglich unterbaut wird, bis zu 50 % zu überschreiten, wird durch den Bebauungsplan nicht 
eingeschränkt. Dies erscheint notwendig um die gebotene Wirtschaftlichkeit der Errichtung 
des neuen kleinen Wohnstandortes zu sichern. 
 

Hinsichtlich der Zahl der Vollgeschosse wird in Anlehnung an den umgebenden Bestand auf 
maximal 3 Vollgeschosse orientiert. 
Hinsichtlich der Definition des Begriffs Vollgeschoss ist auf § 2 -Begriffe- Abs. 6 der Landes-
bauordnung M-V zu verweisen.  
Dadurch wird auch ein ausgebautes Dachgeschoss sehr schnell zu einem Vollgeschoss. 
 

Zur Sicherung einer nicht über die mit den Festsetzungen bezweckten Höhenentwicklung 
wird ergänzend gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V festgesetzt, 
dass über den obersten festgesetzten Vollgeschossen keine weiteren Geschosse zulässig 
sind. 
Ebenso wird die Festsetzung zur Höhe baulicher Anlagen (Oberkante Gebäude) auf 13m 
über dem jeweils anstehenden Gelände bezogen. 
 
3.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, Flächen, die von der Bebauung frei-

zuhalten sind 
 

Die geplanten Wohngebäude sollen grundsätzlich in abweichender Bauweise errichtet wer-
den. Dabei werden die wesentlichen Anforderungen der offenen Bauweise zugrunde gelegt.  
In der offenen Bauweise sind die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. Dies 
wird beibehalten.  
Die Länge der einzelnen Hausformen darf hier allerdings grundsätzlich höchstens 20 m be-
tragen, um dem in gleicher Weise errichteten umliegenden Bestand zu entsprechen. 
Eine Ausnahme wird lediglich für zwei Grundstücke eingeräumt (WA 2), die eine erhebliche 
Tiefenausdehnung aufweisen. Dort ist in der offenen Bauweise auch die Errichtung längerer 
Gebäude möglich. 
Für das neu zu bebauende Wohngebiet werden durch an der festgesetzten Straßenführung 
orientierte Baugrenzen Baufenster geschaffen, die eine angestrebte villenartige Bebauung 
ermöglichen. 
Beim Bau der Gebäude ist besonders im Falle der Errichtung von Sockel- oder Kellerge-
schossen der Schutz vor Auswirkungen von Schichten- oder Stauwasser zu berücksichtigen. 
 

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat den Masterplan 100% Klimaschutz beschlos-
sen und sich verpflichtet bis spätestens 2050 emissionsfrei zu sein.  
Um dieses Ziel bei der Neubebauung zu erreichen, müssen maximale Energieeinsparung, 
Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien befördert werden. 
Das betrifft die Bereiche Ausrichtung und Form der Gebäude, Wärmedämmung und Ver-
schattung sowie die Nutzung optimaler Energieversorgungsformen, um den Energiever-
brauch der Gebäude von vornherein so gering wie nur möglich zu halten und Solarenergie 
optimal nutzen zu können. 
Daneben ist eine Dach- und Fassadenbegrünung zu empfehlen. 
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Für die zu bebauende Fläche wurde ein Wärmeversorgungskonzept durch den Vorhabenträ-
ger (Investor) erarbeitet. Darauf aufbauend ist in der weiteren Planung ein Energiekonzept 
zu entwickeln. 
 
Mit der Versiegelung von Flächen gehen wichtige klimatische Funktionen des Bodens verlo-
ren. Verlorengegangene Funktionen wie die des Temperaturausgleichs, der Schadstofffiltra-
tion und der Speicherung von Niederschlägen können so teilweise kompensiert werden. 
Dach- und Fassadengrün dient zudem der Energieeinsparung. Im Winter können 10% der 
Wärmeverluste und im Sommer eine Überhitzung des Dachraums vermieden werden. Grün-
dächer verlängern außerdem die Lebensdauer von Dachabdichtungen und lassen sich mit 
Photovoltaik und Solarthermie gut kombinieren. 
 
 
3.4 Hochwasserschutz, Gewässerschutz 
 

Zum Schutz vor Binnenhochwasser infolge Starkregen muss aufgrund der anstehenden Hö-
henlage des Geländes und der Gefährdung vom nördlich angrenzenden Graben die Ober-
kante des Fertigfußbodens von Räumen, die dem Wohnen dienen, mindestens 4,50 m über 
DHHN betragen. 
Real betroffen ist aber nur der niedrig liegende nördliche Bereich des Bebauungspangebiets. 
Aus gleichen Gründen ist zur Sicherung einer ständigen Erreichbarkeit aller Wohngebäude 
eine entsprechende Höhenlage der Straßenkörper notwendig. Daher wird festgesetzt, dass 
im Zuge der Planstraßen A und B die Höhenlage des Straßenkörpers durchgehend eine Hö-
he von mindestens 4,50 m über DHHN aufweisen muss. Im Zuge der Planstraße A sichert 
die anstehende Geländehöhe diese Forderung bereits weitgehend. 
 

Im Norden des Bebauungsplangebiets verläuft das Gewässer 2. Ordnung Nr.: 13/1. Dieses 
Gewässer dient in erster Linie der Oberflächenwasserableitung in Richtung Warnow.  
Der Wasser- und Bodenverband “Untere Warnow-Küste“ ist der Unterhaltungspflichtige. 
Die Unterhaltungstrasse des Gewässers befindet sich derzeit nördlich des Grabens im Ge-
wässerrandstreifen. Ein Gewässer hat auf beiden Seiten einen Gewässerrandstreifen, dieser 
sollte min. 5 Meter betragen. Auch ein verrohrtes Gewässer besitzt diese Gewässerrand-
streifen. In der Planzeichnung wurde der Gewässerrandstreifen gekennzeichnet. Dieser 
Raum darf auf keinen Fall bebaut werden. Auch in Hinsicht einer evtl. späteren Vergröße-
rung der Rohrleitung sollte ausreichend Baufreiheit vorhanden sein. 
Demgemäß erfolgte auch eine Festsetzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten 
sind. 
- Das Gewässer ist hydraulisch ausgelastet. Zusätzliche Einleitungen sind in derzeitigem 

Ausbaustadium des Gewässers nur mit entsprechender Retention möglich. 
- Bei der angedachten Erweiterung/Verbreiterung des Gewässers ist zu bedenken, dass 

dies auch eine erhöhte Wartung/Unterhaltung erfordert und somit auch die südliche Sei-
te des Gewässers als Unterhaltungstrasse genutzt werden muss. In jedem Fall muss es 
möglich sein das die Unterhaltung des Gewässers von beiden Seiten aus durchgeführt 
werden kann. 

- Das Merkblatt des Wasser- und Bodenverband “Untere Warnow-Küste“ mit Informatio-
nen zum Gewässerrandstreifen, zu Arbeiten an Gewässern, Kreuzungen, Parallelverle-
gungen und Anpflanzungen und Einleitstellen ist zu beachten. 

 

Zur Sicherung des Gewässerrandstreifens (5 m) am Graben 13/1 wurden kleine Flächen-
festgesetzt, die gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB von der Bebauung freizuhalten 
sind. Dort sind alle baulichen Nutzungen, auch Einfriedungen und Versiegelungen, unzuläs-
sig, die die Unterhaltung des angrenzenden Gewässers behindern können. Dies betrifft Teile 
des WA 4 und WA 5 sowie Teile der privaten Grünfläche Zweckbestimmung -Hausgärten- 
und der Straßenverkehrsfläche. Der Gewässerrandstreifen dient der Gewässerökologie, Bö-
schungsstabilität aber auch der Gewässerunterhaltung. 
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3.5 Spielanlagen 
Wie bereits unter -Soziale Infrastruktur- dargelegt, sind auch Spielplätze im Wohngebiet 
Gehlsdorf als ausreichend vorhanden zu betrachten und eine Mitnutzung dieser Einrichtun-
gen für die neuen Einwohner ist gegeben. 
Das betrifft auch die Spielmöglichkeiten für die Altersgruppe 7-13 Jahre und 14 bis 19 Jahre. 
Es ist also nicht notwendig, weitere Spielplätze für diese Altersgruppen im Rahmen des vor-
liegenden Bebauungsplans auszuweisen. 
Für die Altersgruppe bis 6 Jahre muss die Versorgung mit Spielmöglichkeiten gemäß § 8 
Abs. 2 LBauO M-V und der Satzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock über Beschaf-
fenheit und Größe von Spielflächen für Kleinkinder bis 6 Jahre auf den Baugrundstücken  
oder in unmittelbarer Nähe auf einem anderen geeigneten Grundstück (öffentlich-rechtlich 
gesichert) sichergestellt werden. 
Demgemäß wurde im Rahmen der örtlichen Bauvorschriften eine entsprechende Festset-
zung aufgenommen. 
 
3.6 Verkehrserschließung 
 

3.6.1 Verkehrsanbindung  
 

Für das Bebauungsplangebiet besteht eine gesicherte Verkehrsanbindung durch den An-
schluss einer neuen Planstraße an die Drostenstraße und weiter an die Gehlsheimer Straße. 
 
3.6.2 Fließender Verkehr 

 
Von der Drostenstraße wird das Bebauungsplangebiet mit einem Stich und einer angebun-
denen Anliegerstraße erschlossen, die jeweils mit Wendeanlagen ausgestattet sind. Die je-
weiligen Querschnitte sind so gewählt, dass sie den zukünftigen Anforderungen aller Ver-
kehrsarten gerecht werden. 
Grundsätzlich ergeben sich Breiten der Straßenverkehrsflächen von 11,50 m bzw. 8,50 m. 
Damit werden einseitige Gehwege von 2,50 m Breite, Fahrbahnbreiten von 5,50 m bzw. 
5,0 m und ein zumindest teilweiser Längsparkstreifen/Grünstreifen von 2,50 m Breite sowie 
die entsprechenden Bankette ermöglicht.  
 

Die Drostenstraße ist eine Wohnstraße, die der Erschließung der angrenzenden Wohnbe-
bauung dient. Sie ist als Tempo-30-Zone ausgewiesen. Im Rahmen einer Verkehrszählung 
der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurden für die Drostenstraße ca. 
70 Kfz/Spitzenstunde (am höchsten belastete Stunde des Tages) ermittelt. 
Nach dem in der Verkehrsplanung renommierten Verfahren von Bosserhoff wurde durch das 
zuständige Fachamt eine zusätzliche Verkehrsbelastung durch das neue Wohngebiet von 
ca. 40-50 Kfz/Spitzenstunde berechnet. In der Drostenstraße sind auch mit Bebauungsplan-
gebiet deutliche verkehrliche Reserven vorhanden (gemäß RASt 06 sind in Wohnstraßen bis 
400 Kfz/Stunde möglich).  
Die Fahrbahnbreite der Drostenstraße ohne Parken beträgt ca. 5,50 m. Im Einmündungsbe-
reich zur Gehlsheimer Straße steht zusätzliche Breite zur Verfügung, da ein Haltverbot be-
steht. Für eine Wohnstraße steht eine ausreichende Fahrbahnbreite zum Befahren und Ab-
biegen zur Verfügung. 
Somit ist die Drostenstraße zur Anbindung des Plangebietes geeignet. 
 

Für den Knotenpunkt Gehlsheimer Straße/Drostenstraße wurde vom zuständigen Fachamt 
ein Leistungsfähigkeitsnachweis nach dem HBS (Handbuch für die Bemessung von Stra-
ßenverkehrsanlagen) erbracht. Die Berechnungen sind im Fachamt einsehbar. Sie ergaben, 
dass der Knotenpunkt auch mit der zusätzlichen Kfz-Verkehrsbelegung durch das neue Be-
bauungsplangebiet leistungsfähig und kein Ausbau erforderlich ist. Somit ist eine zweite Zu-
fahrt ins Gebiet aus Leistungsfähigkeitsgründen nicht erforderlich. Darüber hinaus würde 
diese Zufahrt zusätzliche Konfliktpunkte an der Gehlsheimer Straße erzeugen und wird des-
halb auch aus Verkehrssicherheitsgründen abgelehnt.  
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Insgesamt sind aufgrund der geringen zusätzlichen Verkehrsbelastung durch das geplante 
Wohngebiet von ca. 40-50 Kfz/h zur Spitzenstunde keine negativen Auswirkungen auf das 
Verkehrsnetz in Gehlsdorf zu erwarten. 
 

Zur Gewährleistung einer fachgerechten Herstellung der öffentlichen Verkehrsanlagen wurde 
ein Erschließungsvertrag unterzeichnet. In diesem Rahmen müssen die öffentlichen Ver-
kehrsanlagen des Gebietes „Eulenflucht“ vor ihrem Bau in Form einer fachgerechten Stra-
ßenplanung bei der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Genehmigung eingereicht 
werden. Damit werden eine ordnungsgemäße lage- und höhenmäßige Anpassung an vor-
handene öffentliche und private Anlagen und ein geeigneter Fahrbahnbelag (vorzugsweise 
Asphalt) sichergestellt. 
 

 
3.6.3 Ruhender Verkehr 
 

Im Plangebiet ist der interne Bedarf an privaten Pkw-Stellplätzen vollständig auf den Grund-
stücken abzudecken. Grundlage bildet die Satzung der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock über die Herstellung notwendiger Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Abstellmöglich-
keiten für Fahrräder und über die Erhebung von Ablösebeträgen für notwendige Stellplätze 
und Fahrradabstellmöglichkeiten (Stellplatzsatzung), bekanntgemacht am 15. November 
2017 im Städtischen Anzeiger. 
Kfz-Stellplätze und Garagen sind so anzuordnen und auszuführen, dass durch ihre Benut-
zung keine Gefahren oder unzumutbaren Belästigungen durch Geräusch- und Abgasimmis-
sionen in der Nachbarschaft verursacht werden. 
Der Bedarf an öffentlichen Stellplätzen (Besucher) wird grundsätzlich parallel zur Fahrbahn 
innerhalb der Straßenverkehrsfläche angeordnet. Je 8 Wohneinheiten ist ein öffentlicher 
Stellplatz im öffentlichen Raum herzustellen.  
 
3.6.4 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 
 

Hinsichtlich des öffentlichen Personennahverkehrs sind im Zusammenhang mit der vorlie-
genden Planung keine Veränderungen notwendig. Der bestehende Anschluss an den ÖPNV 
über die vorhandenen Haltestellen ist ausreichend.  
 
3.6.5 Fuß- und Radwegenetz 
 

Die fußläufige Erschließung innerhalb des Plangebiets wird durch die geplanten einseitigen 
Gehwege sichergestellt. Weiterführend sind in der Drostenstraße beidseitige Gehwege vor-
handen. 
In Wohnstraßen mit Tempo 30 km/h und geringer Kfz-Verkehrsbelastung wird der Radver-
kehr auf der Fahrbahn geführt. Kinder bis zu 10 Jahren dürfen die Gehwege benutzen, die 
mit einer Breite von 2,50 m dafür geeignet sind. 
 
 
3.7 Technische Infrastruktur 
 

Aufgrund der Lage des Standortes innerhalb des baulich genutzten Stadtgebiets und der 
Tatsache, dass die betroffenen Flächen zuvor bereits teilweise bebaut waren und teilweise 
immer noch sind, bestehen grundsätzlich die Voraussetzungen zur Erschließung mit allen 
Medien der technischen Infrastruktur.  
Für die technische Erschließung der einzelnen Baugebiete sind neue Anlagen zu errichten. 
Dies gilt für die Versorgung mit Gas, Wasser und Strom ebenso, wie für die Ableitung von 
Oberflächenwasser bzw. die Schmutzwasserableitung. 
Dabei ist grundsätzlich die Anbindung an die in der Nähe befindlichen Anlagen für diese Me-
dien möglich. 
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3.7.1 Wasserversorgung 
 

Für die technische Erschließung der einzelnen Baugebiete sind neue Anlagen zu er-
richten. Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser erfolgt durch Netzerweiterung im 
Anschluss an die in den angrenzenden Straßen bestehenden Hauptversorgungsleitungen. 
Dies ist im vorliegenden Fall die 100 GG in der Drostenstraße. 
Für alle Belange der Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung sowie der Regenwas-
serableitung sind Abstimmungen mit dem Warnow- Wasser- und Abwasserverband, der 
Nordwasser GmbH sowie der unteren Wasserbehörde vorzunehmen. Die Bestimmungen der 
Satzung des Warnow- Wasser- und Abwasserverband sind in der Ausführungsplanung zu 
berücksichtigen. 
 
3.7.2 Löschwasser/ Brandschutz 
 

Im Zuge der Wasserversorgung sind die Belange der Löschwasserbereitstellung zu berück-
sichtigen. 
Hier ist nur eine Löschwasserbereitstellung über Hydranten sinnvoll zu gewährleisten. 
Über das vorhandene Trinkwassernetz in der Drostenstraße wird Löschwasser in der Kate-
gorie Fc (24 m3(h) und Fb (48 m3/h) mitgeführt. Mit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
ist die notwendige Löschwassermenge abzustimmen. In der weiteren Planung ist zu prüfen, 
ob ggf. eine Dimensionserweiterung bis zur Gehlsheimer Straße notwendig wird. 
Bei der Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist gemäß Arbeitsblatt W 405 der techni-
schen Regel des DVGW davon auszugehen, dass eine Löschwassermenge von 48 m3/h 
über 2 Stunden bereitzuhalten ist. Die Bestimmungen der “Hydrantenrichtlinie“ sind dabei zu 
beachten. Die Abstände der Unterflurhydranten sollten einen Abstand von ca. 100 m zuei-
nander nicht unterschreiten. 
Bei der Verlegung neuer Trinkwasserleitungen hat grundsätzlich die Trinkwasserversorgung 
Vorrang. Dem Mitführen von Löschwasser im öffentlichen Trinkwassermetz wird nur dann 
zugestimmt, wenn keine anderen Möglichkeiten der Löschwasserbereitstellung bestehen und 
die dadurch notwendigen Leitungsdimensionierungen zu keinen Qualitätsbeeinträchtigungen 
führen. 
Baumbewuchs darf die Sicherstellung von Rettungswegen insbesondere die Anleiterbarkeit 
von Rettungsfenstern mittels Drehleitern der Feuerwehr oberhalb 8 m Brüstungshöhe über 
Gelände nicht beeinträchtigen (siehe Punkt 11 der “Richtlinie über Flächen für die Feuer-
wehr“ in Verbindung mit §§ 5 und 33 LBauO M-V). Die weiteren inhaltlichen Angaben der 
“Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ (Fassung August 2006) sind zu beachten.  
 
3.7.3 Abwasserableitung 
 

Die Ableitung des Schmutzwassers aus dem Plangebiet ist grundsätzlich durch den An-
schluss an das vorhandene Netz gesichert. Das anfallende Schmutzwasser ist dem 
Schmutzwassersammler DN 150 PVC in der Drostenstraße zuzuleiten. Ist die Errichtung ei-
nes Abwasserpumpwerkes notwendig, ist bei der Standortwahl darauf zu achten, dass es bei 
den angrenzenden und geplanten Wohnbebauungen zu keiner Geruchs- und Geräuschbe-
lästigung kommt. Dieses gilt auch bei der Anordnung von Druckunterbrecherschächten. 
Beim Anschluss des Bebauungsplangebiets an die zentrale Abwasserkanalisation ist das 
Trennsystem durchzusetzen. 
Auch hierbei sind die entsprechenden Abstimmungen mit dem Warnow- Wasser- und Ab-
wasserverband, der Nordwasser GmbH sowie der unteren Wasserbehörde vorzunehmen. 
Die Bestimmungen der Satzung des Warnow- Wasser- und Abwasserverband sind in der 
Ausführungsplanung zu berücksichtigen. 
Bei der Konzipierung der Regenwasserableitung sind auch die Belange des Naturschutzes 
zu beachten. 
Zur Qualifizierung der vorliegenden Planung wurde eine hydrologische Untersuchung durch 
die WASTRA-PLAN Ing.-Ges. mbH vorgenommen. 
Zielstellungen der Untersuchungen und Vorbemessungen war die Ermittlung und Bewertung 
der Hochwassergefährdung des Standortes mit Zuordnung zu internen und externen Fakto-
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ren. Diese Untersuchung wurde 2020 hinsichtlich der Prüfung der Ableitung des Schichten-
wassers aus den Baufeldern ergänzt. 
Hierzu wurde der IST-Zustand erfasst und die aktuelle Vorflutsituation bestimmt. Mit diesen 
Ergebnissen wurde eine Abschätzung getroffen, welche Änderungen sich durch die geplan-
te Neuerschließung des Gebietes ergeben und wie sich die Hochwassergefährdung hier-
durch ändert. Zudem wurden Aussagen zur möglichen (internen) Hochwassergefährdungen 
der Neubebauung getroffen und Lösungsansätze zur Reduzierung/Vermeidung benannt. 
Am östlichen Rand des Plangebietes verläuft der Graben 13/1 als Gewässer 2. Ordnung, 
der die Vorflut für das Plangebiet darstellt. Dieses Gewässer dient insbesondere der Abfüh-
rung von Oberflächenwasser in die Warnow. Der Wasser- und Bodenverband “Untere 
Warnow-Küste“ ist der Unterhaltungspflichtige. 
Das Gewässer 13/1 gehört zum Gesamtsystem des Hechtgrabens, wird jedoch im Unter-
schied zu diesem nicht über das Hechtgrabenschöpfwerk in die Warnow entwässert. Der 
Graben 13/1 entwässert im Freigefälle nach Südosten und weist neben dem Hauptgewässer 
im Oberlauf noch den Nebenarm 13/1/1 auf. 
Die Gesamtfließlänge des Grabens 13/1 von rund 1150 m teilt sich in einen offenen Gra-
benabschnitt im nordwestlichen Teil, während der Abschnitt etwa ab Mitte des Bebauungs-
plangebiets bis kurz vor die Mündung in die Warnow verrohrt ist. 
Die Verrohrung bis zur Mündung hat einen DN500. Der vorgelagerte Durchlass hat einen 
DN600. 
Das Bebauungsplangebiet “Eulenflucht“ liegt im Gewässerverlauf zwischen der Vereinigung 
der Gräben 13/1 und 13/1/1 sowie dem verrohrten Abschnitt DN400 nördlich des Durchlas-
ses Gehlsheimer Straße.  
Im INTEK (Integriertes Entwässerungskonzept HRO, biota 2013) wurden als wesentlicher 
Bestandteil der Untersuchungen hydraulische Engstellen in den vorhandenen Entwässe-
rungssystemen ausgewiesen. Dieser Fall wurde auch für das Gewässer 13/1 ermittelt, wo-
bei die Rohrleitung DN400 im System als Engstelle ausgewiesen wurde. Der vorliegende 
Abschnitt wurde mit einer mittleren Gefährdung ausgewiesen, weshalb eine weitere Zulei-
tung von Niederschlagswasser zur Vermeidung weiterer Gefährdungen für die Kleingarten-
anlagen und die vorh. Bebauung unterbleiben muss. Als Lösungsmaßnahmen wurden ent-
sprechende Rückhaltelösungen oder die Vergrößerung der Rohrleitungsquerschnitte emp-
fohlen.  
Das Geländegefälle im Bebauungsplangebiet ist nach Norden zum Vorfluter 13/1 hin ge-
neigt, sodass die natürliche Abflussrichtung entsprechend verläuft.  
Im Bereich der Drostenstraße sind Geländehöhen von rund 10 m DHHN anzutreffen, wäh-
rend das Gewässer eine Sohllage von rund 3,5 m DHHN aufweist.  
Die nördlichen Baufelder mit vorhandenen Geländehöhen von teils unter 5 m NHN liegen 
leicht über der Höhe der Sohlschwelle des Grabens 13/1 mit 3,61 m DHHN. 
 
Zu den Baugrundverhältnisse können Anhaltspunkte aus Altuntersuchungen abgeleitet wer-
den. Im Jahr 1996 wurden durch das Geotechnik Labor GmbH nördlich der Gewächshäuser 
3 Rammkernsondierungen bis 6 m unter GOK abgeteuft. Im Ergebnis ist unterhalb einer 
rund 1 m mächtigen Torfauflage eine heterogene Schichtung aus Mudde, Sanden, Schluffen 
und Geschiebemergel erkundet worden.  
Der angetroffene Grundwasserstand lag 20-30 cm unterhalb der GOK. Wenn das anfallende 
Niederschlagswasser auch vorrangig nach § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes auf dem 
Grundstück zu versickern ist, kann man davon ausgehen, dass dies für den ganz überwie-
genden Teil des Bebauungsplangebiets ausgeschlossen ist. Somit ist davon auszugehen, 
dass eine Sammlung und Abführung des Niederschlagswassers der befestigten Flächen er-
folgen muss. Als Vorfluter kommt aufgrund der topographischen Situation nur der Graben 
13/1 in Betracht. Dazu sind Abstimmungen mit der unteren Wasserbehörde und dem 
Warnow- Wasser- und Abwasserverband erforderlich. 
Die dafür notwendigen Flächen sind im Bebauungsplan ausgewiesen worden. 
Bestehende Entwässerungsanlagen sind innerhalb des Bebauungsplangebiets nicht be-
kannt, die öffentlichen Entwässerungsanlagen der Nordwasser GmbH verlaufen in der 
Gehlsheimer Straße sowie der Drostenstraße. 
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Aufgrund der Geländetopographie ist derzeit von einer ungelenkten Strömungsrichtung nach 
Nord-Nordwest Richtung Graben 13/1 auszugehen. 
Da die Flächen überwiegend unbefestigt sind und keine Gräben oder Mulden im Gelände 
erkennbar sind, ist von einer oberflächennahen Sickerströmung auszugehen, offene Ab-
flussbahnen sind derzeit auch bei Starkregenereignissen nicht zu erwarten. 
Dabei sind Differenzierungen zwischen anfallendem Regenwasser innerhalb der Bemes-
sungsansätze (Siedlungsentwässerung) und wild abfließendem Wasser nach zu unterschei-
den. Auswirkungen von wild abfließendem Wasser sollen durch den Notwasserweg Straße 
gemildert werden, auf den jedoch kein Anspruch besteht. 
Aus dem hydrologischen Gutachten für die Plangebiete in Gehlsdorf (biota 2016) lässt sich 
entnehmen, dass die Senkenlage nördlich der Gehlsdorfer Straße derzeit bei entsprechend 
seltenen bzw. großen Hochwasserereignissen rechnerisch überstaut wird. Eine Erhöhung 
der Abflussspitzen durch zusätzliche Versiegelung ist daher zu vermeiden bzw. durch ge-
eignete Maßnahmen so zu steuern, dass die aktuelle Situation bei extremen Starknieder-
schlägen nicht wesentlich verschärft wird. 
In diesem Kontext wurden die Flächen und Abflussanteile des Bebauungsplangebiets ermit-
telt und betrachtet und die Änderung der Hochwassergefährdung bewertet. Anschließend 
wurden Möglichkeiten zur Reduzierung der zusätzlichen Abflussmengen entwickelt. 
Dabei erfolgte die hydraulische Vorbemessung der Regenwasserkanäle anhand der Bebau-
ungsplanflächen nach DWA-A 118 bzw. DWA M153. Hierbei wurden für Teilflächen des 
Plangebietes die entsprechenden Zuflüsse von privaten und öffentlichen Flächen getrennt 
ermittelt und summiert.  
Mit diesen Berechnungswerten ist die Dimensionierung der inneren Regenwassererschlie-
ßung/Regenwasserkanalisation durchzuführen.  
Die Hochwassergefährdung des Gebietes ist jedoch maßgeblich durch den Graben 13/1 
und dessen Hochwasserabflüssen bei Starkniederschlägen geprägt.  
Entsprechend sind die Bemessungsansätze für die Hochwassergefährdung des Gebietes 
auf D=24 h und T=100a auszulegen. 
Gemäß der  Abflussbeiwerte verschiedener Befestigungsarten kann die Kanalisationsdi-
mensionierung erfolgen. 
Als Maximalwert ist für die Kanaldimensionierung bei einem angenommenen Leitungsgefälle 
von 0,25 % (Minimalgefälle) ein Abflussquerschnitt DN500 erforderlich.  
Dabei ist zu beachten, dass Leitungsdimensionierungen grundsätzlich erst mit der Erschlie-
ßungsplanung ermittelt werden und nicht als bindend im Bebauungsplan festzusetzen sind. 
Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass eine schadlose und technisch übliche Nieder-
schlagsentwässerung als innere Erschließung des Plangebietes erfolgen kann. Die topogra-
phischen Verhältnisse ermöglichen eine Abführung des Niederschlagswassers von privaten 
und öffentlichen Flächen im Freigefälle. Die Kanäle weisen eine geringe, aber zulässige 
Mindestüberdeckung auf.  
Hinsichtlich der Ableitung in die Vorflut besteht jedoch die Gefährdung von weiterer hydrau-
lischer Überlastung des Gewässers, welche schon im IST-Zustand für ein statistisch alle 20 
Jahre vorkommendes Niederschlagsereignis errechnet wurde.  
Bemessungswert für die Betrachtungen sollte jedoch im vorliegenden Fall das Nieder-
schlagsereignis T=100 Jahre, D=24 h, sein. 
Hierbei zeigt sich eine Differenzmenge von rund 750 cbm, die nach Fertigstellung des Plan-
gebietes ohne weitere Retentionsmaßnahmen dem Graben 13/1 innerhalb von 24 Stunden 
zusätzlich zugeführt wird. Diese Menge entspricht etwa 4 % der vorhandenen Gesamtab-
flussmenge.  
Die zusätzlichen Mengen können somit als relativ unbedeutend im Gesamtabflussgesche-
hen des Gewässers betrachtet werden, verschärfen aber die Hochwassergefährdung ober-
halb des verrohrten Abschnittes geringfügig.  
Durch die Maximalsumme von rund 750 cbm, die im Bemessungsfall der Senkenlage vor 
der Verrohrung DN400 zusätzlich zulaufen, erhöht sich der Wasserspiegel hier um rund 6 
cm, wodurch vor allem wiederum die KGA Hufe II betroffen wäre.  
Für ein alle 20 Jahre wiederkehrendes Ereignis würde sich ohne zusätzliche Retentions-
maßnahmen der Wasserspiegel um rund 4 cm erhöhen.  
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Deshalb werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen, die die Auswirkungen reduzieren. 
 

Die Ableitung ist vorzugsweise zum Geländetiefpunkt, also dem nordwestlichen Bereich der 
Baugebiete durch die Grünfläche zum Gewässer 13/1, zu konzipieren.  
Hier ist unterhalb der Baufelder die Ableitung des Niederschlagswasser Richtung Graben 
13/1 über ein offenes Gewässer empfehlenswert, welches großzügig ausgebaut naturnahen 
Retentionsraum in der Niederungsfläche darstellen kann.  
Mit einer Länge von 25 m, einer Ausbaubreite in Wasserspiegellage von 4 m und einer 
Staulamelle von 50 cm errechnet sich ein Retentionsvolumen von rund 50 cbm.  
Ergänzt werden kann die Retentionsgröße durch Stauraumkanäle, die aufgrund der Gebiet-
stopographie zur Gewährleistung der Mindestüberdeckung vorzugsweise im südwestlichen 
Plangebiet vorgesehen werden können.  
Eine Länge von 250 m Stauraumkanal DN800 (Mehrvolumen gegenüber DN300 rund 430 
Liter je lfd. Meter) kann damit ein Retentionsvolumen von zusätzlich knapp über 100 cbm 
generieren. 
Schlussendlich ist die Aufweitung der Verrohrung von DN400 auf DN500 auf 120 m Länge 
oberhalb der Gehlsheimer Straße die wirksamste Möglichkeit, die Hochwasser- bzw. Rück-
staugefährdung in der Senkenlage zu minimieren. Die Dimensionserhöhung bei Beibehal-
tung des Längsgefälles erhöht die Abflussleistung um rund 60 l/s und kann damit für den 
Bemessungsabfluss die zusätzlich aus dem Plangebiet ankommenden Niederschlagsmen-
gen schadlos aufnehmen.  
Im Falle kurzzeitig intensiverer Niederschläge kann es weiterhin zu Rückstauereignissen 
kommen, die jedoch aufgrund erheblich geringerer Gesamtabflussvolumina keine relevanten 
Aufstauhöhen in der Senkenlage bewirken.  
 

Insgesamt werden für das Bebauungsplangebiet folgende zusätzliche Maßnahmen empfoh-
len, die darüber hinaus zu relevanten Reduzierungen der Hochwassergefährdung führen: 
 

• Aufhöhung der bebauten Flächen auf 4,5 m NHN / 5,0 m NHN (OKFF dauerhaft be-
wohnter Gebäudeteile) sowie der öffentlichen Straßenflächen (wird bereits durch das 
anstehende Gelände sichergestellt). 
 

• Aufweitung des Grabenprofils 13/1 entlang des Bebauungsplanbereichs zur Erhöhung 
des Retentionsvolumens und Abflachung von Hochwasserscheiteln (2 m Aufweitung auf 
100 m Länge erhöhen das Retentionsvolumen bei 50 cm Aufstau um 100 cbm). 
 

• Einsatz von Pflasterbauweisen im öffentlichen Verkehrsraum zur Minimierung der voll-
flächigen Versiegelung und damit Verlangsamung und Reduzierung des Niederschlags-
wasserabflusses, Einsatz von Sickerpflaster in Nebenanlagen. 
 

• Aufklärung der Erschließungs- bzw. Bauträger/Grundstückskäufer über Reduktionsmög-
lichkeiten auf Privatflächen, Informationen u.a. über Gründächer, RW-Nutzung, wasser-
durchlässige Flächenbefestigungen von Wegen und Zufahrten  
 

Diese Vorschläge wurden, soweit möglich, in den Festsetzungen des Bebauungsplans be-
rücksichtigt.  
Daneben ist sicherzustellen, dass gemäß § 55 Abs. 2 WHG, das Niederschlagswasser orts-
nah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit 
Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet wird. 
Das bedeute auch, dass kein Niederschlagswasser aus dem Bebauungsplangebiet auf an-
grenzende Grundstücke übertreten darf. Das ist durch geeignete bauliche oder geländemo-
dellierende Maßnahmen sicherzustellen. 
Weitergehend sind Regelungen eines städtebaulichen Vertrages anzuwenden. 
Sollten im Einzugsgebiet des Gewässers 13/1 weitere Erschließungen/Versiegelungen wie 
z.B. das Bebauungsplangebiet “Rostocker Straße“ perspektivisch realisiert werden, ist eine 
Gesamtbetrachtung und Fortschreibung der hydrologischen Untersuchungen im Rahmen 
konkreter technischer Planungen und wirtschaftlicher Betrachtungen empfehlenswert.  
Es erscheint insbesondere dann angebracht, die rund 120 m lange Verrohrung oberhalb der 
Gehlsheimer Straße von DN400 auf DN500 zu erweitern. Der Straßendurchlass der Gehls-
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heimer Straße ist als DN500 ausgeführt, die weiterführende Kanal Richtung Warnow weist 
aufgrund größeren Längsgefälles eine entsprechend höhere hydraulische Leistung aus. 
 

Daneben ist zu sichern, dass die vorhandene Überlaufhöhe der Verrohrung (ca. 3,70 m ü. 
DHHN) und die Abflussmenge erhalten bleiben. 
Weiterhin ist der vorhandene Graben bezüglich des Profils weitgehend zu erhalten bzw. sind 
seine Eigenschaften im Sinne des Naturschutzes beizubehalten. Dies ist zum Schutz der 
wertvollen Ufervegetation besonders auf dem Südwestufer notwendig. 
Die Anlage der notwendigen Zuwegungen zur Gewässerpflege und -unterhaltung befindet 
sich derzeit nördlich des Grabens (Bebauungsplan Nr. 15.WA.103 “Obstwiese Gehlsheimer 
Straße“). 
Im Zuge der Umsetzung des vorliegenden Bebauungsplans ist aber zu berücksichtigen, dass 
auch auf der Südseite des Gewässers eine Unterhaltungstrasse freigehalten werden muss, 
um die Unterhaltung des Gewässers von beiden Seiten aus zu ermöglichen. 
 
3.7.4 Elektroenergieversorgung 
 

Es kann davon ausgegangen werden, dass Elektroenergie in ausreichendem Maße in der 
unmittelbaren Umgebung des Plangebiets zur Verfügung steht. 
Die Stromversorgung kann aus der Trafostation “Gd Obstwiese“, die sich an der Gehlshei-
mer Straße, nördlich des Baugebietes befindet, realisiert werden. Zwischen der Trafostation 
und dem Niederspannungsnetz in der Drostenstraße sind Trassen für die NS-Kabel in den 
Planstraße A und B vorzusehen. 
Grundsätzlich besteht die Forderung, sämtliche Versorgungsleitungen im öffentlichen Be-
reich zu verlegen. Kabelverteiler (Fläche 0,5 x 1 m) werden im Bebauungsplangebiet an den 
Grundstücksgrenzen errichtet. Deren genaue Standorte werden im Rahmen der Erschlie-
ßungsplanung festgelegt. 
Die noch zu planenden Anlagen der SWR Netzgesellschaft dürfen zur Vermeidung der Ge-
fährdung von Personen und der öffentlichen Versorgung nicht unter/überbaut werden, sind 
von Bepflanzungen, Aufschüttungen o.ä. freizuhalten und bei Erfordernis als Baufreima-
chungsmaßnahme zu Lasten des Verursachers umzuverlegen. Bei Kreuzungen und Nähe-
rungen sind die Bestimmungen der DIN VDE 0105, 0298 einzuhalten. Die Standorte geplan-
ter Bäume und Büsche im öffentlichen Raum sind mit der Netzgesellschaft unter Beachtung 
der Vorgaben des “Technischen Hinweises - Merkblatt - DVGW GW 125 (M) 02/ 2013 - 
Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle‘ nachweislich abzustimmen. 
Mindestens 3 Wochen vor Baubeginn ist eine Einweisung für Erdarbeiten durch die bauaus-
führende Firma bei den Stadtwerken Rostock AG - Zentraler Auskunftsdienst - zu beantra-
gen. 
 
3.7.5 Straßenbeleuchtung, Informationskabel 
 

Die notwendige Straßenbeleuchtung ist innerhalb der Straßenverkehrsflächen sicherzustel-
len. Der vorgesehene Querschnitt der Verkehrsflächen weist einen ausreichenden Bauraum 
dafür auf. 
- Um für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock eine effektive und kostengünstige Be-

leuchtung zu realisieren, ist die Planung mit der Stadtwerke Rostock AG (SWR AG)  
- Hauptabteilung Licht - zu koordinieren. 

- Die Planung der Beleuchtungsanlage muss nach Projektierungsvorschrift, Beleuch-
tungskatalog und Einmessvorschrift des Amtes für Verkehrsanlagen erfolgen. 

- Lichtpunkte mit gelenkter Lichtausstrahlung und hausseitiger Abschirmung sind unter 
Berücksichtigung des speziellen Anwendungsfalls zu bevorzugen. 

- Das Aufstellen von Bäumen/Grünanlagen ist in der Planungsphase rechtzeitig zwischen 
Grün- und Elektroplaner (speziell Lichtplaner) abzustimmen 

Hinsichtlich des Insektenschutzes sind nur energieeffiziente, umweltverträgliche Lichtquellen 
wie LED- oder Natriumdampflampen einzusetzen. 
 

Im vorliegenden Bereich befinden sich informationstechnische Anlagen der Hauptabteilung 
Betriebsführung der Stadtwerke Rostock AG als Kabelschutzrohr mit Fernmeldekabel. 
- Diese Anlagen sind vereinzelt nicht durch Kabelwarnband markiert. 
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- Bitte setzen Sie Baumaschinen sind in Leitungsnähe (> 1,0 m) erst einzusetzen, wenn 
die eindeutige Lage der Leitung festgestellt und eine Gefährdung ausgeschlossen ist. 

- Arbeiten in unmittelbarer Nahe der Leitung (<0,5 m) sind in Handschachtung durchzu-
führen. 

- Mindestens drei Wochen vor Baubeginn ist eine Einweisung für Erdarbeiten durch die 
bauausführende Firma bei der Stadtwerke Rostock AG - Zentraler Auskunftsdienst - zu 
beantragen. 

 
 
3.7.6 Fernwärme- und Erdgasversorgung 
 

Das Bebauungsplangebiet befindet sich im Geltungsbereich der Satzung über die öffentliche 
Versorgung mit Fernwärme in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 05. April 2017, 
bekanntgemacht am 26. April 2017 im Städtischen Anzeiger, geändert mit Beschluss der 
Bürgerschaft v. 20.01.2021. Eine Versorgung mit Fernwärme könnte nur über eine dezentra-
le Versorgungsanlage erfolgen. 
 

Bei Bedarf für die Versorgung des Bebauungsplangebiets Gebietes mit Erdgas ist der Ab-
schluss einer entsprechenden Vereinbarung des Erschließungsträgers mit der Hauptabtei-
lung Gas der Stadtwerke Rostock AG erforderlich. 
Die Erschließungskosten sind abhängig von der Art und dem Umfang der Erschließung. 
Bei Interesse wird um eine Trassenfreihaltung in den Verkehrsflächen nach DIN 1998. gebe-
ten. 
Dabei ist ein Mindestabstand von Baumpflanzungen und tief wurzelnden Gehölzen zu Ver-
sorgungsleitungen von 2,50 m einzuhalten. 
Empfehlenswert ist eine frühzeitige Abstimmung zwischen den Vertragspartnern in der Pla-
nungsphase. 
Das durch den Vorhabenträger (Investor) vorgelegte Wärmeversorgungskonzept sieht eine 
klimafreundliche Wärmeversorgung durch Wärmesonden vor. Die energetische Detailpla-
nung wird bei der Planumsetzung im Rahmen der Baugenehmigung erwartet. 
 
3.7.7 Anlagen der Telekommunikation 
 

Zur Sicherstellung der notwendigen Anlagen zur Telekommunikation wird davon ausgegan-
gen, dass die Straßenverkehrsflächen diesen Anforderungen ausreichenden Raum zur Ver-
fügung stellen. 
Für den rechtzeitigen Anbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit 
dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Versorgungsträger ist es notwendig, 
dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Gebiet der Deutschen Telekom 
Technik GmbH, Technik Niederlassung Ost, PTI 22 so früh wie möglich, mindestens 4 Mona-
te vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. Benötigt würden im Fall einer Ausbaubeauf-
tragung die Planungsunterlagen (Parzellierungsplan, Straßenbaupläne usw.) in digitaler 
Form. Eine Erweiterung der Anlagen der Vodafone Kabel Deutschland GmbH erfolgt nach in-
ternen Wirtschaftlichkeitskriterien des Unternehmens. 
 
3.7.8 Müllentsorgung/ Abfallwirtschaft 
 

Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Müll- und Abfallentsorgung wird ebenfalls voll-
ständig auf das Netz von Verkehrsflächen abgestellt. Für alle Baugrundstücke ist der An-
schluss bzw. Zugang zu öffentlichen Verkehrsflächen sicherzustellen. 
Unter Beachtung der Vorgaben der Abfallsatzung (AbfS) zur Getrennterfassung von wieder-
verwertbaren Abfällen (§ 11 Abs. 1 AbfS) sind ausreichend Stellflächen für Abfallbehältnisse 
auf dem Grundstück des jeweiligen Eigentümers zu errichten (§ 14 Abs. 2 AbfS). 
Stellplätze für Abfallbehälter müssen so angelegt sein, dass dreiachsige Müllfahrzeuge diese 
direkt anfahren können und ein Rückwärtsfahren hierfür nicht erforderlich ist.  
Die Zuwegung vom Bereitstellungsplatz der Abfallbehälter zum Entsorgungsfahrzeug ist ge-
mäß BGV C27, mit einem ebenen trittsicheren Belag auszuführen, der den Beanspruchun-
gen des Behältertransportes standhält. Zufahrtsstraßen und Wendeanlagen müssen unter 
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Beachtung der Rast 06 für dreiachsige Müllfahrzeuge ausgelegt und ausreichend tragfähig 
sein. Für Grundstücke die für dreiachsige Müllfahrzeuge nicht erreichbar sind, müssen Be-
reitstellungsflächen an der nächsten, für die Müllfahrzeuge erreichbaren Straße, eingerichtet 
werden. Die Stellflächen für Sammelbehältnisse für Glas sind auf öffentlichen Flächen aus-
zuweisen. Der Richtwert beträgt pro 600 Einwohner ein Stellplatz mit der Größe von ca. 6 m 
x 3 m. Die Glascontainer-Stellfläche ist so anzuordnen, dass der Mindestabstand von 12 - 15 
m zur Bebauung abgesichert ist. 
 
 

3.8 Artenschutz 
 

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans 15.WA.70 Eulenflucht war im 
Rahmen eines Artenschutzfachbeitrags gutachterlich zu untersuchen, ob bei der Umsetzung 
der Planinhalte die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die Arten des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie sowie die Europäischen Vogelarten gemäß Art. 1 der Vogel-
schutzrichtlinie erfüllt werden könnten und ob im Fall der Verletzung der Verbote eine Aus-
nahme unter Beachtung der Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG zulässig 
ist. Als Grundlage der Beurteilung der Beeinträchtigungen, die zu einer Verletzung der Ver-
bote führen könnten, wurden in 2016 naturschutzfachliche Kartierungen der Artengruppen 
Fledermäuse, Brutvögel, Amphibien und Gefäßpflanzen durchgeführt.  
Im Ergebnis der fachlichen Untersuchung konnte für alle durch die Umsetzung der Planung 
betroffenen Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie der Europäischen Vogelarten un-
ter der Voraussetzung der Einhaltung von Vermeidungs- und Minderungs- und Ersatzmaß-
nahmen die Verletzung der Verbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlossen werden. 
Für eine weitere besonders geschützte Art wurde eine Maßnahme vorgeschlagen, die im 
Rahmen der naturschutzrechtlichen Kompensation als Voraussetzung zur Anwendung der 
Vorgaben des § 44 Abs. 5 BNatSchG zu realisieren ist. 
Eine Prüfung der Voraussetzungen einer Ausnahme von den Verboten des § 44 Abs. 1 
BNatSchG entfällt entsprechend, da bereits unter Einbeziehung von Vermeidungs- und Min-
derungs- und Ersatzmaßnahmen sowie Maßnahmen des Risikomanagements die Rechts-
konformität in Bezug auf die Vorgaben des § 44 Abs. 1 BNatSchG herzustellen war. 
Nach gutachterlicher Einschätzung ist unter Einhaltung der im Artenschutzfachbeitrag ge-
nannten Vermeidungs-, Verminderungs- und Ersatzmaßnahmen die in Aussichtstellung der 
artenschutzrechtlichen Genehmigung zu empfehlen. 
Die konkrete Abstimmung des zu erbringenden Ersatzes erfolgt mit dem Amt für Stadtgrün, 
Naturschutz und Landschaftspflege der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Bei Umset-
zung der aufgeführten Maßnahmen ist eine Verletzung der Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG vollständig zu vermeiden. 

Im Ergebnis des Artenschutzfachbeitrages und der grünordnerischen Planungen wurden fol-
gende Festsetzungen getroffen: 
 

“5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft (Artenschutz)             § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. §§ 37, 38, 39 und 44 BNatSchG 

 

5.1. Die Gebäudeabbrüche der ehemaligen Gewächshausanlage müssen im Zeitraum mit gerin-
gem Konfliktpotential für Fledermäuse (Mitte August bis Mitte Oktober) begonnen bzw. umge-
setzt werden. Sollte eine Umsetzung der Abbruchmaßnahmen im genannten Zeitraum nicht 
möglich sein, muss durch eine ökologische Baubegleitung unmittelbar vor Beginn der Ab-
bruchmaßnahme sichergestellt werden, dass eine Tötung von Fledermäusen und Brutvögeln 
sicher ausgeschlossen werden kann. 
 

Beim Abbruch der Gewächshausanlage sind alle leicht demontierbaren Teile mit Quartierpo-
tential (wie Türrahmen, Fensterbretter und -laibungen, Teerpappendach etc.) vorsichtig hän-
disch zu entfernen und auf das Vorkommen von Fledermäusen zu prüfen. Die entsprechenden 
Abbruchmaßnahmen sind durch eine ökologische Baubegleitung zu begleiten und zu doku-
mentieren. Die Dokumentation ist der unteren Naturschutzbehörde nach dem Abriss unaufge-
fordert vorzulegen. 

 

5.2 Sonstige Abbruchmaßnahmen sowie Flächenberäumungen müssen in einem Zeitraum außer-
halb der Brut- und Aufzuchtzeit der Vögel zwischen 1 .Oktober und 28. Februar erfolgen. Eine 
Ausdehnung der Arbeiten über den genannten Zeitraum hinaus ist dann zulässig, wenn die Ar-
beiten außerhalb der Brutsaison der Vögel bzw. der Aktivitätsphase der Amphibien begonnen 
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und ohne Unterbrechung fortgeführt werden. Kommt es zu Unterbrechungen, muss eine öko-
logische Baubegleitung das Bebauungsplangebiet auf aktuellen Amphibien- und Brutvogelbe-
satz kontrollieren. 

 

5.3 Um Amphibienverluste auszuschließen, muss im nördlichen Bereich des Bebauungsplange-
biets, entlang des Grabenabschnitts in Höhe der Kleingewässer während der Rodungs-, Er-
schließungs-, und Beräumungsarbeiten ein mobiler Amphibienschutzzaun mit Fangeimern er-
richtet werden. Durch eine ökologische Baubegleitung muss sichergestellt werden, dass die 
Amphibien in dem Bebauungsplangebiet täglich abgesammelt und im Bereich der Kleingewäs-
ser wieder ausgesetzt werden. Die Maßnahme ist zu dokumentieren. Die Dokumentation ist 
der unteren Naturschutzbehörde unaufgefordert vorzulegen. 

 

5.4 Aufgefundene Exemplare der Gelbe Schwertlilie (Iris pseudacorus) sind durch eine ökologi-
sche Baubegleitung sachkundig zu bergen und auf eine geeignete Fläche nördlich des Bebau-
ungsplangebiets umzusetzen. Nach Fertigstellung der Umsetzungsmaßnahme ist diese der un-
teren Naturschutzbehörde unaufgefordert anzuzeigen. 

  

5.5 Zum Ausgleich des Verlustes von Brutplätzen für Höhlenbrüter wird als Ersatz die Installation 
von künstlichen Nisthilfen im Verhältnis 1:2 festgelegt. Die Lage der künstlichen Nisthilfen 
muss durch eine ökologische Baubegleitung bestimmt und dem Vorhabenträger mitgeteilt wer-
den. Die Nistkästen sollen aus langlebigen und witterungsunempfindlichen Holzbeton gefertigt 
sein. Die Umsetzung der Maßnahme ist vom Vorhabenträger durchzuführen. Eine fachliche 
Abnahme erfolgt durch die unter Naturschutzbehörde. 

  

5.6 Sonstige Maßnahmen                                                                            § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
 

 Bei der Herstellung der Außenbeleuchtungsanlagen sind zum Schutz der Insekten nur ener-
gieeffiziente, umweltverträgliche Lichtquellen wie LED- oder Natriumdampflampen einzuset-
zen. Die Leuchtkörper müssen nach unten abstrahlen. 

 

5.7 Private PKW-Stellplätze und Nebenflächen auf den Grundstücken sind in versickerungsfähiger 
Bauweise (Fugenpflaster, Rasengitter oder vergleichbare) zu errichten. 

 

5.8 In der Planstraße A sind 6 kleinkronige Laubbäume der Arten Gefüllte Vogelkirsche (Prunus 
avium ‚Plena‘) oder Feld-Ahorn (Acer campestre ‚Elsrijk‘) in zwei Gruppen zu pflanzen und 
dauerhaft zu erhalten. Die Mindestqualität für die Pflanzung sind Hochstämme StU 18-20 cm. 
Die Pflanzung muss je Gruppe in einem zusammenhängenden Pflanzstreifen mit einer Min-
destbreite von 2,50 m erfolgen. Für die Bäume ist eine Entwicklungspflege über einen Zeitraum 
von 3 Jahren durchzuführen.“ 

5.9 Öffentliche Grünfläche                                                                          
Auf der öffentlichen Grünfläche ist eine Blumen-/ Kräuterwiese in einem Verhältnis von  
20% / 80% anzusäen. Max. Mahd 2 mal /Jahr und dauerhaft zu erhalten.  
                                                                                                           (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

 

Die Umsetzung der Maßnahmen ist gegebenenfalls im Rahmen eines städtebaulichen Ver-
trages durch den Verursacher zu tragen. 
 
 

3.9 Grünordnung 
Innerhalb des kleinen Geltungsbereiches des Bebauungsplans wird eine Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „Hausgarten“ festgesetzt. Weitergehende Regelungen werden nicht ge-
troffen, sodass hier die übliche gärtnerische Nutzung im Zusammenhang mit der angrenzen-
den Baufläche zulässig ist. Weiterhin wurde eine öffentliche Grünfläche im Einfahrtsbereich 
der Planstraße festgesetzt, die als Blumen-/ Kräuterwiese anzulegen ist und ein Baumerhal-
tungsgebot hat. Diese hat ein Wegerecht (außerhalb des Kronenbereiches des zu erhalten-
den Baumes) für das angrenzende Grundstück im Bestand. 
 
3.9.1 Anpflanzungen 
Entlang der Planstraße A ist die Anpflanzung von 6 kleinen Kronen-Laubbäumen vorgese-
hen. Die Pflanzstandorte werden nicht standörtlich festgesetzt, um keine zu engen Bindun-
gen für die Erschließungsplanung zu schaffen. Vorgesehen ist eine Pflanzung in Gruppen, 
um einen größeren zusammenhängenden Wurzelraum für die Bäume zu schaffen. Daher 
wird auch ein zusammenhängender Pflanzenstreifen mit einer Mindestbreite von 2,50 m 
festgesetzt. Der Streifen sollte mit Rasen begrünt werden. Als Arten werden die Gefüllte Vo-
gelkirsche (Prunus avium ‚Plena‘) und der Feld-Ahorn (Acer campestre ’Elsrijk‘) zur Wahl ge-
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stellt. Mit diesen Pflanzungen wird eine gewisse Durchgrünung des Straßenraumes erreicht. 
Für die Bäume wird eine Entwicklungspflege von 3 Jahren festgesetzt, um ein stabiles An-
wachsen zu gewährleisten. 
 
3.9.2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-

tur und Landschaft 
Zum Schutz der Brutvögel im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird der Zeitraum für 
Abbruchmaßnahmen, Rodungen und die Beräumung der Flächen auf die Monate Oktober 
bis Februar begrenzt. Eine Ausdehnung der Arbeiten über den genannten Zeitraum hinaus 
ist dann zulässig, wenn die Arbeiten außerhalb der Brutzeit der Vögel begonnen und ohne 
Unterbrechung fortgeführt wurden. Kommt es zu Unterbrechungen muss eine ökologische 
Baubegleitung das Bebauungsgebiet auf aktuellen Brutvogelbesatz kontrollieren. 
Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes gehen Jagdgebiete verschiedenen Fledermausar-
ten verloren. Um Beeinträchtigungen der Populationen zu vermeiden soll eine Optimierung 
der nördlich angrenzenden Flächen erfolgen. Dazu ist ein Offenhalten von Teilflächen durch 
eine sporadische Mahd, die Anlage offener Wasserfläche sowie die Anpflanzung von Ge-
hölzgruppen erforderlich. Mit diesen Maßnahmen werden auch gleichzeitig die Sommer-und 
Winterlebensräume der im gesamten Bereich vorkommenden Amphibien optimiert und Ge-
fährdungen der Populationen vermieden. 
Durch die erforderlichen Abbruch-und Rodungsmaßnahmen gehen Brutplätze des Haussper-
lings (2) und der Kohlmeise (1) verloren. Da diese Arten die Nester über mehrere Jahre nut-
zen und damit der Schutz der Fortpflanzungsstätte nicht mit dem Ende der Brutperiode er-
lischt ist eine Verletzung des Beschädigung- bzw. Zerstörungsverbotes gemäß § 44 Abs.1 
Nr. 3 BNatSchG nicht auszuschließen. Eine Vermeidung ist durch die Schaffung von 6 Nist-
gelegenheiten im näheren Umfeld des Bebauungsplanes oder auch im Zusammenhang mit 
der Neubebauung möglich. Um die Annahme der künstlichen Nistplätze zu sichern ist deren 
Lage durch fachkundiges Personal zu bestimmen. Die Nisthilfen müssen in der auf die Flä-
chenberäumung folgenden Brutperiode installiert sein. Die Standorte sowie die Umsetzung 
der Maßnahme sind der unteren Naturschutzbehörde mitzuteilen. 
Die Erdkröte und der Moorfrosch nutzen Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
als Sommerlebensraum und wahrscheinlich auch als Überwinterungshabitat. Passende 
Laichgewässer bilden der nördlich angrenzende Graben sowie weitere Kleingewässer im 
Norden. Um eine Tötung von Exemplaren im Baugebiet zu vermeiden, ist entlang des Nord-
ostrandes des Bebauungsplangebiets während der Rodungs-, Erschließungs-, und Beräu-
mungsarbeiten ein mobiler Amphibienschutzzaun mit Fangeimern zu errichten. Durch eine 
ökologische Baubegleitung muss sichergestellt werden, dass die Amphibien in dem Bebau-
ungsplangebiet täglich abgesammelt und im Bereich der Kleingewässer wieder ausgesetzt 
werden. Die Maßnahme ist zu dokumentieren. Die Dokumentation ist der unteren Natur-
schutzbehörde unaufgefordert vorzulegen. Damit erfolgt eine Ableitung der Individuen in 
nördliche Richtung auf die angrenzenden gut geeigneten Flächen. 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wurden einzelne Exemplare der Gelben Sumpf-
schwertlilie gefunden. Diese sind besonders geschützt und müssen daher vor Beginn der 
Flächen Beräumung auf eine geeignete Fläche nördlich des Geltungsbereiches umgesetzt 
werden. 
Zum Schutz der Insekten wird für die Außenbeleuchtungsanlagen die Verwendung von um-
weltverträglichen Lichtquellen wie LED-oder Natriumdampflampen festgesetzt. Insekten wer-
den von diesen Lichtfarben nicht angezogen und damit in ihrer Lebensweise nicht beein-
trächtigt. Die Leuchtkörper müssen nach unten abstrahlen. 
Durch die neue Bebauung wird der Abfluss von Oberflächenwasser erheblich erhöht. Eine 
gewisse Reduzierung ist durch eine versickerungsfähige Bauweise möglich. Dazu zählen Si-
ckerpflaster, Fugenpflaster oder Rasengitter. Diese Bauweise wird für private Pkw-Stellplätze 
und Nebenflächen auf den Grundstücken festgesetzt.  
 

Der westliche Teil des Bebauungsplans liegt im Randbereich eines gesetzlich geschützten 
Biotops. Das Feuchtgebüsch stark entwässerter Standorte mit Weidengebüsch, vorrangig 
Grauweiden, mit ausgeprägter Krautschicht, Brennnessel dominiert, ist in den angrenzenden 
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Bereichen mehrfach vorhanden und bildet einen wertvoller Lebensraum für Vögel und Klein-
tiere und ist bedeutend für die natürliche Strukturvielfalt. 
Hinsichtlich der Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, Luft und Pflanzen/Tiere/Biologische Viel-
falt sowie der Wechselwirkungen zwischen ihnen, werden jedoch keine Konflikte gesehen. 
Die teilweise Inanspruchnahme des 60 m Mindestabstands gemäß der Selbstbindung nach 
dem Umweltqualitätskonzept wird aufgrund der Intensiven gärtnerischen Vornutzung, der 
gebotenen Wirtschaftlichkeit bei der Entwicklung des Wohnstandortes auf der begrenzten 
Fläche und der dringenden Nachfrage nach Wohnraum in der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock als gerechtfertigt betrachtet. 
Durch die Reduzierung des Geltungsbereiches des Bebauungsplans im bisherigen Verfah-
ren konnten die Auswirkungen auf das Biotop reduziert werden. Wertvolle Lebensräume sind 
nur noch relativ kleinflächig durch den Verlust Ruderaler Kriechrasen betroffen. Die weitere 
Bebauung findet auf den intensiv genutzten bzw. ursprünglich intensiv genutzten Flächen 
wie der brachgefallenen Gärtnerei statt. Geschützte Biotope sind nicht direkt betroffen. Die 
Beeinträchtigungen können insgesamt als mittel eingestuft werden.  
 
3.10 Immissionsschutz 
 
Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes, hier insbesondere des Schutzes vor Aus-
wirkungen des Verkehrslärms, wird auf die entsprechende Untersuchung des Amtes für 
Umwelt- und Klimaschutz  der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (Schalltechnische Un-
tersuchung zum Bebauungsplan Nr. 15.WA.70 “Eulenflucht“ der Hanse- und Universitäts-
stadt Rostock) vom 21. März 2017 orientiert. 
In der schalltechnischen Untersuchung erfolgte die prognostische Ermittlung der zu erwar-
tenden Geräuschimmissionen, die innerhalb und außerhalb des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplans Nr. 15.WA.70 “Eulenflucht“ der Hanse- und Universitätsstadt Rostock durch 
den Straßenverkehr hervorgerufen werden.  
Die Ermittlung und Beurteilung der Geräuschimmissionen erfolgt entsprechend der DIN 
18005. 
Die Beurteilungspegel des Straßenverkehrs liegen innerhalb des Plangebietes auch unter 
Berücksichtigung der Zunahme des Verkehrs durch das Planvorhaben tags und nachts un-
terhalb der Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete (55 dB(A) tags und 45 dB(A) 
nachts) und befinden sich innerhalb der Lärmpegelbereiche I und II. In diesen Lärmpegelbe-
reichen sind bei den heute auch aus Gründen des Energieeinsparungsgesetzes erforderli-
chen Bauausführungen keine besonderen schalltechnischen Anforderungen zu beachten. 
An den untersuchten Immissionsorten außerhalb des Plangebietes steigen die Beurteilungs-
pegel im Bereich des Knotens Planstraße A / Drostenstraße um bis zu 4 dB(A) tags und 
nachts. An den Immissionsorten an der Gehlsheimer Straße steigen sie um maximal 
0,5 dB(A) im Nachtzeitraum. Im Tagzeitraum werden die Beurteilungspegel hier nicht erhöht. 
An der Drostenstraße wird der Orientierungswert Tags mit Berücksichtigung des Planvorha-
bens eingehalten und nachts erstmalig um bis zu 2 dB(A) überschritten. An der Gehlsheimer 
Straße ändern sich die Beurteilungspegel an den Immissionsorten mit Ausnahme eines Im-
missionsortes nicht. An diesem Immissionsort wird der Beurteilungspegel nachts von 
51 dB(A) auf 52 dB(A) erhöht. Die Orientierungswerte werden an der Gehlsheimer Straße 
sowohl ohne als auch mit Planvorhaben deutlich überschritten. 
Die planbedingte Erhöhung der Beurteilungspegel in der Drostenstraße und die daraus resul-
tierende erstmalige Überschreitung des nächtlichen Orientierungswertes um bis zu 2 dB(A) 
wird als zumutbar bewertet. Dabei überwiegt das Interesse der Stadt die Wohnbebauung zu 
erweitern dem Interesse der Anwohner, von der Zunahme der verkehrsbedingten Geräu-
schimmissionen, verschont zu bleiben. Der Bebauungsplan dient der Innenentwicklung so-
wie der Errichtung von erforderlichem Wohnraum. Die Baufelder befinden sich hauptsächlich 
auf bereits ausgewiesen Wohnbauflächen (vgl. Flächennutzungsplan) und in einer qualitativ 
hochwertige Lage. Textliche Festsetzungen werden deshalb nicht getroffen. 
Aktive Schallschutzmaßnahmen, wie z.B. eine Lärmschutzwand entlang der Drostenstraße 
sind – unabhängig vom Geltungsbereich des Bebauungsplans – aufgrund des geringen Ab-
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stands zum Gebäude nicht umsetzbar. Ein Abrücken der Bebauung von der Lärmquelle er-
übrigt sich aufgrund der gegebenen Bestandssituation.  
Im Hinblick auf den baulichen Schallschutz liegen die Immissionsorte an der Drostenstraße 
sowohl mit als auch ohne Berücksichtigung des Planvorhabens maximal im Lärmpegelbe-
reich II. Die Immissionsorte an der Gehlsheimer Straße liegen weiterhin im Lärmpegelbe-
reich IV. Die Zunahme der Beurteilungspegel führt somit zu keinen erhöhten Anforderungen 
an den passiven Schallschutz. 
Zur Erschließung des Bebauungsplangebiets ist der Neubau der Planstraße A notwendig. 
Dieser Neubau einer Straße i.S. der 16. BImSchV führt dem Grunde nach zu keinen Ansprü-
chen auf Schallschutzmaßnahmen an den bestehenden Wohngebäuden.  
 
 
 
 
 
 
3.11 Übernahme von Rechtsvorschriften 
 

3.11.1 Örtliche Bauvorschriften/Gestaltung 
 

Die örtlichen Bauvorschriften sollen für diesen Bereich einen gestalterischen Rahmen vorge-
ben, der mit individuellen Vorstellungen gefüllt werden kann. Sie sollen gewährleisten, dass 
die städtebauliche Qualität des Wohngebietes erhalten bleibt, ohne dabei Individualität und 
gestalterische Freiheiten der Bauherren auszuschließen bzw. zu stark zu begrenzen.  
Zudem wird die angrenzende Bebauung in der unmittelbaren Umgebung des Plangebietes 
berücksichtigt. Die im Bebauungsplan getroffenen örtlichen Bauvorschriften sollen gewähr-
leisten, dass sich das geplante Wohngebiet harmonisch in die Umgebung einfügt. Sie sind 
hier vollständig und mit der entsprechenden Rechtsgrundlage wiedergegeben. 
 

“7. Örtliche Bauvorschriften                 § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 1 und 3 LBauO M-V 
 

7.1 Die Dächer aller Hauptgebäude dürfen nur flachgeneigt mit 5-18° ausgeführt werden. 
                                                              (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V) 

 

7.2 Für die Dacheindeckungen aller Dächer dürfen weder Materialien mit grünen oder blauen 
Farbtönen noch glänzende Oberflächen (Glasuren) verwendet werden. Davon ausgenommen 
sind Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie.  
                                                              (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V) 

 

7.3 Die Errichtung von Dachterrassen ist unzulässig. 
                                                              (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V) 

 

7.4 Bewegliche Abfall- und Wertstoffbehälter sowie deren ständige Standplätze sind in Vorgärten 
unzulässig. Abweichend von Satz 1 sind ständige Standplätze für bewegliche Abfall- und Wert-
stoffbehälter auf dem gesamten Baugrundstück dann zulässig, wenn sie durch hochwachsen-
de, standortgerechte und vorwiegend einheimischen Gehölze oder durch entsprechend be-
grünte bauliche Anlagen (z. B. Mauern, Zäune oder Pergolen) gegenüber den öffentlichen 
Verkehrsflächen abgeschirmt sind.      (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 1 Nr. 5 LBauO M-V) 

 

7.5 Vorgärten dürfen nicht als Arbeits- oder Lagerflächen genutzt werden.  
                                                              (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 1 Nr. 5 LBauO M-V) 

 

7.6 Soweit Einfriedungen erforderlich sind, dürfen sie an öffentlichen Flächen eine Höhe von  
1,50 m über Oberkante Gehweg nicht übersteigen.  
                                                              (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 1 Nr. 5 LBauO M-V) 

 

7.7 Über dem letzten festgesetzten Vollgeschoss sind keine weiteren Geschosse zulässig. 
                                                              (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V) 

 

7.8 Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind unter Verwendung von stand-
ortgerechten und vorwiegend einheimischen Pflanzenarten zu begrünen, soweit sie nicht für 
eine andere zulässige Nutzung benötigt werden. 
                                                    (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 1 Nr. 4 und 5 LBauO M-V) 

 

7.9 Auf je 100 m² zu begrünender Fläche ist mindestens ein Baum der Stärke 18/20 cm Stamm-
umfang, gemessen in 1 m Höhe, zu pflanzen. 20 % der Fläche sind mit Gehölzen zu bepflan-
zen. Kinderspielflächen sind dabei als zu begrünende Fläche anzurechnen.  
                                                              (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 1 Nr. 5 LBauO M-V) 

 



 26 

7.10 Für je vier ebenerdige Kraftfahrzeugstellplätze ist mindestens ein Baum mit 18/20 cm Stamm-
umfang, gemessen in 1 m Höhe, zu pflanzen. Die Mindestgröße der unbefestigten Baum-
scheibe darf 9 m² nicht unterschreiten; unbefestigte Baumpflanzstreifen müssen eine Mindest-
breite von 2,5 m aufweisen.                  (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 1 Nr. 5 LBauO M-V) 

 

7.11 Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen ist auf dem Baugrundstück 
oder in unmittelbarer Nähe auf einem anderen geeigneten Grundstück (öffentlich- rechtlich ge-
sichert) ein ausreichend großer Spielplatz für Kleinkinder gemäß § 8 Abs. 2 LBauO M-V und 
der Satzung der Hansestadt Rostock über Beschaffenheit und Größe von Spielflächen für 
Kleinkinder bis 6 Jahre (bekanntgemacht am 12. Dezember 2001) herzustellen. Die Größe der 
Nettospielfläche muss mindestens 65 m² betragen. Bei Gebäuden mit mehr als fünf Wohnun-
gen erhöht sich die Mindestgröße der nutzbaren Spielfläche für jede weitere Wohnung um  
5 m².  
Auf Grund der Altlastenverdachtsflächen (siehe Hinweise) ist für die Nutzung Spielplatzfläche 
ein Bodenaustausch für die belasteten Böden vorzunehmen. 
                                                              (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 1 Nr. 3 LBauO M-V) 

 

7.12 Die Satzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock über die Gestaltung von Baugrundstü-
cken (Grünflächengestaltungssatzung), bekanntgemacht am 17. Oktober 2001 im Amts- und 
Mitteilungsblatt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Nr. 21, findet im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans keine Anwendung. 
                                                              (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 1 Nr. 5 LBauO M-V) 

 

7.13 Ordnungswidrig nach § 84 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V handelt, wer  
 - Dächer von Hauptgebäuden mit anderen Neigungen als 5-18° ausführt, 
 - für die Dacheindeckungen aller Dächer Materialien mit grünen oder blauen Farbtönen oder 

glänzende Oberflächen (Glasuren) verwendet Ausgenommen sind davon Anlagen zur Ge-
winnung von Sonnenenergie, 

 - Dachterrassen errichtet, 
 - bewegliche Abfall- und Wertstoffbehälter sowie deren ständige Standplätze in Vorgärten er-

richtet. Dies gilt für das gesamte Baugrundstück nicht, wenn sie nicht durch hochwachsen-
de, standortgerechte und vorwiegend einheimische Gehölze oder durch entsprechend be-
grünte bauliche Anlagen (z. B. Mauern, Zäune oder Pergolen) gegenüber der öffentlichen 
Verkehrsfläche abgeschirmt sind, 

 - Vorgärten als Arbeits- oder Lagerflächen nutzt, 
 - erforderliche Einfriedungen an öffentlichen Flächen mit einer Höhe von über 1,50 m über 

Oberkante Gehweg errichtet, 
 - über dem letzten festgesetzten Vollgeschoss ein oder mehrere Geschosse errichtet, 
 - die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke nicht unter Verwendung von 

standortgerechten und vorwiegend einheimischen Pflanzenarten begrünt, soweit sie nicht 
für eine andere zulässige Nutzung benötigt werden, 

 - nicht je 100 m² zu begrünender Fläche mindestens einen Baum der Stärke 18/20 cm 
Stammumfang, gemessen in 1 m Höhe, pflanzt und nicht 20 % der Fläche unter Anrech-
nung der Kinderspielflächen mit Gehölzen bepflanzt, 

 - nicht je vier ebenerdige Kraftfahrzeugstellplätze mindestens einen Baum mit 18/20 cm 
Stammumfang, gemessen in 1 m Höhe, pflanzt und die Mindestgröße der unbefestigten 
Baumscheibe von 9 m² und die Mindestbreite der unbefestigten Baumpflanzstreifen von 2,5 
m unterschreitet, 

 - bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen auf dem Baugrundstück 
oder in unmittelbarer Nähe auf einem anderen geeigneten Grundstück (öffentlich-rechtlich 
gesichert) keinen ausreichend großer Spielplatz für Kleinkinder gemäß § 8 Abs. 2 LBauO 
M-V und der Satzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock über Beschaffenheit und 
Größe von Spielflächen für Kleinkinder bis 6 Jahre (bekanntgemacht am 12. Dezember 
2001) herstellt und die Größe der Nettospielfläche von mindestens 65 m² und die Erweite-
rung um mindestens 5 m² je weiterer Wohnung unterschreitet. 

 Dies kann mit einem Bußgeld bis zu 500.000 Euro belegt werden. 
                                                            (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V)“ 

 
 
 
 
 
 

4 WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 
 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan ist beabsichtigt, die derzeit als städtebaulichen Miss-
stand anzusprechende Flächen und Anlagen nach zu verdichten und einer Nutzung für den 
Wohnungsbau zuzuführen. Da es sich um einen Plan der Innentwicklung handelt, sind eine 
Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich sowie die Erstellung eines Umweltberichtes nicht er-
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forderlich. Hinsichtlich der Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, Luft, Pflanzen/Tiere/Biologi-
sche Vielfalt, Kultur- und Sachgüter sowie der Wechselwirkungen zwischen ihnen, werden 
keine Konflikte gesehen. Die teilweise Inanspruchnahme wertvoller Böden erscheint auf-
grund der intensiven gärtnerischen Vornutzung, der gebotenen Wirtschaftlichkeit bei der 
Entwicklung des Wohnstandortes und der dringenden Nachfrage nach Wohnraum in der 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock gerechtfertigt.  
 
5 SCHWERPUNKTE DER ABWÄGUNG 
 

Auf der Grundlage der bereits in den 90er Jahren begonnenen Planungsarbeiten zum vorlie-
genden Standort wurde, gestützt auf vielfältige Untersuchungen, eine intensive Auseinan-
dersetzung zur Abgrenzung des Bebauungsplangebiets gesucht. 
Aufgrund der intensiven gärtnerischen Vornutzung und der gebotenen Wirtschaftlichkeit bei 
der Entwicklung des Wohnstandortes zur Deckung des dringenden Wohnraumbedarfs erfolg-
te eine schrittweise Anpassung der Planung an die naturräumlichen Bedingungen. 
 
Im Ergebnis der Untersuchungen erfolgte insbesondere aus bodenschutzrechtlichen Grün-
den eine erhebliche Reduzierung der Planungen zur baulichen Nutzung, die durch eine Op-
timierung der Verkehrslösung zum nun vorliegenden Ergebnis führte. 
 
Nunmehr ist davon auszugehen, dass es im Zuge des Aufstellungsverfahrens nicht zu er-
heblichen abwägungsrelevanten Einwänden und Stellungnahmen kommen wird. Es sind 
momentan keine Belange erkennbar, die in grundsätzlich gegensätzlicher Zielrichtung ste-
hen. Für die derzeit bekannten Belange liegen Lösungsansätze vor. Es wird davon ausge-
gangen, dass im Sinne des § 1 Abs. 7 BauGB mit dem vorliegenden Entwurf eine ausgewo-
gene Planung vorliegt, die es nicht erfordert, dass ein Belang besonders unter der Durchset-
zung des ausgewogenen Planungskonzeptes in einem besonders hohen Maß zurücktreten 
muss. 
 
6 FLÄCHENBILANZ 
 

Auf der Grundlage vorliegender Planung ergibt sich folgende Flächenbilanz:  
 
 

Gebiet Flächengröße  
in m² 

Anteil an der  
Gesamtfläche in % 

Allgemeines Wohngebiet 1 982 m²  
Allgemeines Wohngebiet 2 2.991 m²  
Allgemeines Wohngebiet 3 5.200 m²  
Allgemeines Wohngebiet 4 1.696 m²  
Allgemeines Wohngebiet 5 2.641 m²  
Allgemeines Wohngebiet 6 807 m²  
Allgemeine Wohngebiete gesamt  14.517 m² 71,6 
Öffentliche Straßenverkehrsfläche 3.493 m² 18,5 
Private Grünfläche -Hausgärten- 1.061 m² 5,6 
Flächen für die Regelung des Wasserabflusses 820 m² 4,3 
Gesamtfläche des Plangebiets  19.692 m² 100 
 
 
7 SICHERUNG DER PLANDURCHFÜHRUNG 
 

7.1 Bodenordnende Maßnahmen 
 

Der für eine Neubebauung vorgesehene Bereich im Bebauungsplangebiet befindet sich in 
privater Hand. Die Planungsziele der Hanse- und Universitätsstadt Rostock befinden sich 
weitgehend in Übereinstimmung mit den Interessen der Eigentümer der von der Planung be-
troffenen Flächen. Bodenordnende Maßnahmen werden daher nur für die Anlage der Stra-
ßenverkehrsflächen erforderlich. 
Es ist derzeit nicht beabsichtigt, mit den Mitteln zur Sicherung der Bauleitplanung (§§ 45 ff 
BauGB, Umlegung) tätig zu werden. 
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7.2 Verträge 
 

Das Bebauungsplangebiet ist über die Drostenstraße ausreichend erschlossen. 
Ein Erschließungsvertag ist daher nur für die Erschließungsanlagen innerhalb des Bebau-
ungsplangebiets notwendig. Hinzuweisen ist dabei auf die Regelung, dass zwischen dem 
Erschließungsträger, der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sowie dem Warnow- Was-
ser- und Abwasserverband und der Nordwasser ein Erschließungsvertrag hinsichtlich der 
Abwasser- und Trinkwassertechnischen Erschließung des Bebauungsplanes abzuschließen 
ist. 
 

Dabei ist die durch eine weitere Versiegelung entstehende Erhöhung der Abflussspitzen zu 
berücksichtigen. Eine Einleitung in das Gewässer 13/1 kann nur erfolgen, wenn dessen Leis-
tungsfähigkeit durch den Erschließungsträger erhöht wird. 
 

Der Erschließungsvertrag ist vor Satzungsbeschluss bereits zwischen der HRO und der WG 
Warnow, als Vorhabenträger, geschlossen worden.  
 

Da es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB handelt, 
werden Ausgleichsmaßnahmen nicht erforderlich. In diesem Zusammenhang entstehen da-
her auch keine Kosten für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock. 
 

Zielstellung ist die unentgeltliche, kosten- und lastenfreie Übernahme der öffentlichen Anla-
gen. Dies wird durch den Erschließungsvertrag gesichert. 
 
 
 
8 DURCHFÜHRUNGSRELEVANTE HINWEISE 
 

        Fundmunition 
 Das Bebauungsplangebiet ist wahrscheinlich nicht mit Kampfmitteln belastet. Sollten 

bei Tiefbauarbeiten jedoch unvermutet kampfmittelverdächtige Gegenstände oder 
Munition aufgefunden werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle 
und der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungs-
dienst zu benachrichtigen. Nötigenfalls sind die Polizei und ggf. auch die örtliche Ord-
nungsbehörde hinzuzuziehen.  
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung des Plangebietes sind 
gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für zentrale Auf-
gaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V zu erhalten. Ein 
entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausführung empfohlen. 

 

  
Bodenschutz 
Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmate-
rial auf dem Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 
BBodSchG Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderun-
gen zu treffen, die standorttypischen Gegebenheiten sind hierbei zu berücksichtigen. 
Die Forderungen der §§ 10 bis 12 Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) sind zu beachten. 
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 Altlastenverdacht 
Für das Grundstück der 'Gärtnerei Aderhold' liegen gesicherte Erkenntnisse über er-
höhte Konzentrationen von Schadstoffen (Schwermetalle und PAK) vor. Da jedoch ei-
ne Nutzung als Spielplatz oder Nutzgarten, ohne vorherige Maßnahmen, nicht zuge-
lassen werden kann, ist ein Bodenaustausch für die belasteten Böden vorzunehmen. 
Einzelheiten und weitere Verwendungsmöglichkeiten können den Untersuchungser-
gebnissen vom 25.11.1996 (AnalyTech GmbH) und 27.07.2017 (H.S.W. Ing.-büro) 
entnommen werden.  
Nach einer Entfernung der Böden ist eine gefahrlose Nutzung für alle mit dem Woh-
nen verbundenen Zwecke möglich.  
Werden bei Bauarbeiten auf nicht gekennzeichneten Flächen Anzeichen für bisher 
unbekannte Belastungen des Untergrundes, wie abartiger Geruch, anomale Färbung, 
Austritt von verunreinigten Flüssigkeiten, Ausgasungen oder Reste alter Ablagerun-
gen (Hausmüll, gewerbliche Abfälle usw.) angetroffen, ist der Grundstückseigentümer 
als Abfallbesitzer zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs 
nach § 15 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) verpflichtet. Weiterhin sind konkrete An-
haltspunkte für eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast gemäß § 2 Abs. 1 
Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG M-V) dem Amt für Umwelt- und Klimaschutz 
der Hanse- und Universitätsstadt unverzüglich anzuzeigen. Eine Zuwiderhandlung 
stellt gemäß § 17 Abs. 1 LBodSchG M-V eine Ordnungswidrigkeit dar. 
Daneben sind beim Auffinden von kontaminierten Bereichen - im Sinne des Gefahr-
stoffrechts - diese dem LAGuS, Abteilung Arbeitsschutz und technische Sicherheit, 
Regionalbereich Nord umgehend anzuzeigen. 
GefStoffV § 18 Abs. 2 und 3 i. V. m TRGS 524 - Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten in kontaminierten Bereichen - 

 

         Bodendenkmalpflege 
 Beim Auffinden von archäologischen Gegenständen oder auffälligen Bodenverfärbun-

gen sind das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V und die untere Boden-
denkmalschutzbehörde der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu benachrichtigen 
und die Fundstelle bis zum Eintreffen der Vertreter zu sichern. Verantwortlich hierfür 
sind der Finder, der Leiter der Arbeiten und der Eigentümer.            (§ 11 DSchG M-V)  

 

          
         Bauvorhaben Vorankündigung 
 Bauvorhaben / Bautätigkeiten im Rahmen dieses Bebauungsplans, sind gemäß § 2 

Abs. 2 Baustellenverordnung (BaustellV) dem LAGuS, Abteilung Arbeitsschutz und 
technische Sicherheit, Regionalbereich Nord spätestens zwei Wochen vor Einrichtung 
der Baustelle mittels einer Vorankündigung zu übermitteln, die mindestens die Anga-
ben nach Anhang 1 der BaustellV enthält. 

 

          
         Durchführung von Bauvorhaben 
 - Der Bauherr trägt die Verantwortung für das Bauvorhaben gemäß BaustellV. 
 - Den Bauherrn obliegt die Pflicht zur Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze 

nach § 4 Arbeitsschutzgesetz. 
 - Bauvorhaben / Bautätigkeiten sind gemäß § 2 Abs. 2 BaustellV (ab einem bestimm-

ten Umfang) dem LAGuS, Abteilung Arbeitsschutz und technische Sicherheit, Regi-
onalbereich Nord spätestens zwei Wochen vor Einrichtung der Baustelle mittels ei-
ner Vorankündigung zu übermitteln, die mindestens die Angaben nach Anhang 1 
der BaustellV enthält. (In der Regel werden die Grenzwerte für die Pflicht zur Über-
mittlung für ein normales Einfamilienhaus nicht erreicht.) 

 - Werden auf der Baustelle Arbeiten von Beschäftigten mehrerer Unternehmen aus-
geführt, ist ein geeigneter Koordinator zu bestellen. 

 - Für Baustellen, für die eine Vorankündigung zu übermitteln ist oder Beschäftigte 
mehrerer Firmen tätig werden oder gefährliche Arbeiten nach Anhang II BaustellV 
ausgeführt werden, ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu erstellen. 
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         Bohrungen 
 Sofern im Zuge der Baugrunderschließung bzw. der Bebauung Bohrungen niederge-

bracht werden, sind die ausführenden Firmen gegenüber dem Landesamt für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie entsprechend den §§ 4 und 5 des Lagerstättengesetzes 
vom 14.12.1934, (RGBl. I, S. 1223) in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 750-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, geändert durch Gesetz vom 
10.12.2001 BGBl. I S. 2992, meldepflichtig. 

 
 

         Asbestbelastungen 
 Sollten Asbestbelastungen vorgefunden werden, darf die Beseitigung nur durch Fach-

betriebe -unter Einhaltung der Forderungen der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 
und der technischen Regeln für Gefahrstoffe „Asbest, Abbruch-, Sanierungs- oder In-
standhaltungsarbeiten (TRGS 519) - erfolgen. Diese Arbeiten sind dem LAGuS, Abtei-
lung Arbeitsschutz und technische Sicherheit, Regionalbereich Nord spätestens 7 Ta-
ge vor Beginn der Tätigkeiten anzuzeigen. 
GefStoffV § 8 Abs. 8. V. m. Anh. 1 Nr. 2.4.2. und TRGS 519 Nr. 3.2 (1) 

 

          
         Wasserversorgungs- und Abwasserleitungen 
 Die Trassen der Leitungen dürfen auf keinen Fall mit starkwüchsigen Gehölzen oder 

Bäumen bepflanzt werden. Der Mindestabstand zwischen Stammachse des Baumes 
und Rohraußenwand der Versorgungsleitung muss 2,50 m betragen. Kann die Einhal-
tung der Abstände nicht gewährleistet werden, ist gemäß Merkblatt über Bäume und 
unterirdische Leitungen und Kanäle (DVGW GW 125, Ausgabe Februar 2013) zu ver-
fahren. 
Einer Baumpflanzung mit einem Abstand unter 1,50 m stimmt die Nordwasser GmbH 
nicht zu. 

 

          
         Allgemeine Hinweise 
 Zukünftige Bauträger und Bauherren werden auf die Reduktionsmöglichkeiten des 

Niederschlagswasseranfalls auf Privatflächen u.a. durch die Verwendung von Grün-
dächern eine Nutzung des Regenwassers und durch eine wasserdurchlässige Flä-
chenbefestigungen von Wegen und Zufahrten hingewiesen. 

  

 Zur Sicherung des vorhandenen Baubestandes ist es insbesondere bei der Herstel-
lung der Erschließungsanlagen sinnvoll, ein entsprechendes Beweissicherungsver-
fahren durchzuführen. 

  

 Im Rahmen der Planungsphase bzw. der Baumaßnahme eventuell aufgefundene Lei-
tungssysteme (Drainagerohre oder sonstige Rohrleitungen) sind bei Erfordernis 
ordnungsgemäß aufzunehmen, umzuverlegen bzw. anzubinden. 
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Folgende Satzungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind zu beachten: 
         Baumschutzsatzung  
 Gemäß der Baumschutzsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, bekannt-

gemacht am 12. Dezember 2001 im Städtischen Anzeiger), sind Bäume mit einem 
Stammumfang von mindestens 0,50 Metren, bei Obstbäumen mindestens 0,80 Me-
tern; gemessen in 1,30 Meter Höhe über dem Erdboden oder unterhalb des Kronen-
ansatzes , sofern dieser unter 1,30 Meter Höhe liegt geschützt. Walnüsse und Ess-
kastanien zählen nicht als Obstbäume. Geschützt sind mehrstämmige Bäume, sofern 
die Summe der Stammumfänge von zwei Einzelbäumen mindestens 0,50 Meter er-
reicht. 

 

        Stellplatzsatzung 
 Es gilt die Satzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock über die Herstellung 

notwendiger Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und 
über die Erhebung von Ablösebeträgen für notwendige Stellplätze und Fahrradab-
stellmöglichkeiten (Stellplatzsatzung), bekanntgemacht am 15. November 2017 im 
Städtischen Anzeiger. 

 

        Spielplatzsatzung 
 Es gilt die Satzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock über Beschaffenheit und 

Größe von Spielflächen für Kleinkinder bis 6 Jahre (Spielplatzsatzung), bekanntge-
macht am 12. Dezember 2001 im Städtischen Anzeiger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Grünordnerischer  
Beitrag: 

 

 

Büro  für  Landschaftsarchitektur  Läm-
mel 
 

Freiraumplanung + Landschaftsplanung + Umweltplanung 
 

Dipl.-Ing. Kai Lämmel  Landschaftsarchitekt 
Rosa-Luxemburg-Straße 19, 18055 Rostock 
Tel.:   (0381) 490 99 82 
Fax.: (0381)  490 99 83 
E-MAIL:   LA@LAEMMEL.DE 

 
 
Artenschutzrechtlicher 
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IfAÖ GmbH 
Carl-Hopp-Str. 4a, 18069 Rostock 
Dipl.-Ing. Björn Russow 
MSc. Carmen Wawra 
Tel.: (0381) 25 23 12 - 06 
Fax: (0381) 25 23 12 - 29 
E-Mail: russow@ifaoe.de 
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